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Entscheidungsdatum 
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Geschäftszahl 

E9 424575-1/2012 

Spruch 

E9 424.575-1/2012-3E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Engel als Vorsitzenden und den Richter DDr. LL.M. 
KINZLBAUER als Beisitzer über die Beschwerde des XXXX auch XXXX, StA. Pakistan, gegen den Bescheid 
des Bundesasylamtes vom 27.01.2012, FZ. 11 12.422-BAL, in nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3, 8 Abs 1 Z 1, 10 Abs 1 Z 2 AsylG 2005 BGBl I 100/2005 idF BGBl I 38/2011 
als unbegründet abgewiesen. 

Text 

Entscheidungsgründe: 
 

I. Die beschwerdeführende Partei (im Folgenden auch kurz bezeichnet als: bP) stellte nach nicht rechtmäßiger 
Einreise in das Bundesgebiet am 18.10.2011 beim Bundesasylamt (kurz: BAA) einen Antrag auf internationalen 
Schutz. 
 

Es handelt sich dabei um einen Mann, welcher seinen Angaben nach Staatsangehöriger von Pakistan ist, seinen 
ersten Angaben nach der Volksgruppe der Punjabi zugehörig ist und aus der Provinz Punjab stammt. 
 

Auf die Frage, warum sie Ihr Land verlassen habe brachte die bP am 18.10.2011 bei der Erstbefragung folgendes 
vor: "Die allgemeinen Missstände in Pakistan ließen mir keine andere Wahl als ins sichere Europa zu flüchten". 
 

Auf die Frage was die bP bei einer Rückkehr nach Pakistan befürchte gab sie an: "Die Leute bringen sich dort 
grundlos um." 
 

Pakistan habe sie vor 7 Monaten verlassen, wobei sie in Griechenland von der Polizei aufgegriffen und 
aufgefordert worden sei das Land binnen einem Monat zu verlassen. Über seinen Onkel in Pakistan sei die 
Weiterreise in Richtung Italien organisiert worden. 
 

Bei der Ersteinvernahme beim BAA am 25.10.2011 gab sie an sie gehöre zur Volksgruppe der Jat. Sie sei einzig 
im Juli 2011 in Griechenland aufhältig gewesen. Vorgehalten, dass sie lt. Eurodac-Treffer bereits mit 22.1.2008 
mit einer Asylantragstellung aufscheint, bestritt sie dies. Die bP behauptete erst 2011 erstmals nach 
Griechenland gereist zu sein. 
 

Zum Ausreisegrund aus Pakistan gab sie an, dass die allgemeine Situation dort schlecht sei. Man bekomme keine 
Arbeit. Es gebe jeden Tag irgendwo eine Schießerei. Man wisse nicht ob man lebendig nach Hause 
zurückkomme. Ihre Familie habe dann beschlossen die bP ins Ausland zu schicken. 
 

Gefragt ob es gegen die bP selbst zielgerichtete Verfolgungshandlungen gegeben habe, brachte sie in dieser 
Einvernahme vor, dass es Ende 2010, als sie von der Arbeit nach Hause unterwegs gewesen sei, eine Schießerei 
gegeben habe, die sie beobachtete. Vor ihr sei jemand zu Fuß gegangen und angeschossen worden. Wer und 
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warum geschossen wurde, wisse sie nicht. Die bP habe diesen Vorfall bei der Polizei anzeigen wollen, sie sei 
damit aber stets auf den nächsten Tag vertröstet worden. 
 

Das BAA tätigte Konsultationsverfahren im Rahmen der Dublin II-VO, welche aber keine Zuständigkeit eines 
anderen Staates ergaben. 
 

Am 22.11.2011 langte eine Bevollmächtigungsanzeige von Asyl in Not ein. 
 

Bei der ergänzenden Einvernahme vor dem BAA am 25.1.2012 gestand die bP nun ein betreffend ihrem 
Aufenthalt in Griechenland gelogen zu haben. Sonst habe sie aber immer die Wahrheit gesagt. Sie sei bereits 
Anfang 2007 nach Griechenland gereist, wo sie sich bis Ende 2011 aufgehalten habe. Davor habe sie zwei Jahre 
in Lahore gelebt und gearbeitet. In Griechenland habe sie um Asyl angesucht und die rote Karte bekommen. Als 
sie in Griechenland keine Arbeit mehr hatte habe sie beschlossen auszureisen. Das eigentliche Ziel wäre Italien 
gewesen, aber sie sei in Österreich schon verhaftet worden. 
 

Zum Ausreisegrund befragt, gab sie nunmehr Folgendes an: 
 

[...] 
 

F.: Beantworten Sie die nachstehenden Fragen mit "ja" oder "nein". Sie haben später noch die Gelegenheit, sich 
ausführlich zu diesen Fragen zu äußern: 
 

F.: Sind Sie in Ihrer Heimat oder in einem anderen Land vorbestraft? 
 

A.: Nein. 
 

F.: Waren Sie in Ihrem Heimatland inhaftiert? 
 

A.: Nein. 
 

F.: Hatten Sie Probleme mit den Behörden (wie Polizei, Militär...) in Ihrer Heimat? 
 

A.: Ja, mit der Polizei. 
 

F.: Bestehen gegen Sie aktuelle staatliche Fahndungsmaßnahmen wie Aufenthaltsermittlung, Haftbefehl, 
Strafanzeige, Steckbrief, etc.? 
 

A.: Nein. 
 

F.: Sind oder waren Sie Mitglied einer politischen Partei? 
 

A.: Nein. 
 

F.: Hatten Sie in Ihrem Herkunftsstaat aufgrund Ihres Religionsbekenntnisses Probleme? 
 

A.: Ja. 
 

F.: Hatten Sie in Ihrem Heimatland Probleme aufgrund Ihrer Volksgruppenzugehörigkeit? 
 

A.: Nein. 
 

F.: Hatten Sie gröbere Probleme mit Privatpersonen (z.B.: Blutfehden, Racheakte etc.)? 
 

A.: Nein. 
 

F.: Nahmen Sie in Ihrem Heimatland an bewaffneten oder gewalttätigen Auseinandersetzungen teil? 
 

A.: Nein. 
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F.: Schildern Sie die Gründe, warum sie Ihr Heimatland verlassen und einen Asylantrag gestellt haben, von sich 
aus vollständig und wahrheitsgemäß. 
 

Sie werden darauf hingewiesen, dass falsche Angaben die Glaubwürdigkeit Ihres Vorbringens beeinträchtigen 
können. 
 

Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt vor österreichischen Behörden falsche Angaben gemacht haben oder sollte 
es zu sonstigen Ungereimtheiten gekommen sein, so werden Sie aufgefordert, dies jetzt bekannt zu geben. 
 

Soweit Sie auf Ereignisse Bezug nehmen, werden Sie auch aufgefordert, den Ort und die Zeit zu nennen, wann 
diese stattfanden und die Personen, die daran beteiligt waren. 
 

Sie haben jetzt auch Gelegenheit sich zu den Fragen, die von ihnen mit "ja" oder "nein" beantwortet wurden, zu 
äußern. 
 

Schildern Sie Ihre Fluchtgründe in einer Art und Weise, als hätten Sie das noch vor keiner österreichischen 
Behörde gemacht. 
 

A.: Mein Onkel heißt XXXX. Er war im Jahre 1998 Imam in unserem Dorf in XXXX. Wir sind Sunniten. Wir 
haben Probleme mit den Schiiten, weil in unserem Dorf die Schiiten die Mehrheit sind, und die Sunniten die 
Minderheit sind. Mein Onkel hat viele Kinder und viele Leute über Religion erzählt. Er hat immer über unsere 
Religion geholfen. Die Schiiten haben gesagt, dass er das nicht machen darf. Mein Onkel hat gesagt, dass er das 
weiter macht, weil das sein Glaube ist. Deshalb begann eine Streiterei zwischen meinem Onkel und den Schiiten. 
Die Schiiten haben meinen Onkel geschlagen. Mein Onkel hat eine Anzeige gegen Schiiten gemacht in der 
Polizeistation. Die Polizei hat die Leute verhaftet. Am nächsten Tag haben sie die Leute wieder frei gelassen. 
Mein Onkel war aufgrund der Streiterei im Krankenhaus. Er ist vom Krankenhaus zurückgekommen. Dann hat 
er erfahren, dass die Schiiten wieder frei sind. Er hat weiter seinen Glauben verbreitet. Die Schitten haben 
gesagt, dass sie ihn jetzt umbringen werden, er hätte ihnen nicht zugehört. Mein Onkel hatte Angst. Er hat mit 
den Dorfbewohnern gesprochen und über sein Problem erzählt. Die Dorfbewohner haben gesagt, dass es besser 
wäre in ein anderes Dorf zu gehen. Danach ist mein Onkle nach XXXX gereist. Damals ist die ganze Familie 
nach XXXX gereist. Wir sind ca. drei Jahre in XXXX geblieben. Später sind wir von XXXX nach XXXX 
gereist. XXXX ist nicht weit von XXXX weg. Mein Onkel hat gesagt, dass wir weiterschauen, vielleicht wird 
die Streiterei vergessen, und wir können wieder nach XXXX zurückgehen. Ich habe von meinem Onkel über 
Religion sehr viel gelernt. Im Jahre 2001 sind wir wieder zurück nach XXXX gekommen. Wir haben gehört, 
dass sie gesagt haben, dass sie alles vergesse, dass sie die Streiterei vergessen. Was ich von meinem Onkel über 
Religion gelernt habe, habe ich an die Dorfbewohner weitergegeben. Mein Onkel ist nach Lahore gereist. Später 
haben die Schiiten gesagt, was ich in ihrem Dorf machen würde. Sie haben mich geschlagen, ich wurde auf der 
rechten Schulter verletzt. Ich bin in das Krankenhaus gegangen wegen meiner Verletzung. Ich habe mit meinem 
Vater gesprochen, dass wir eine Anzeige machen. Mein Vater hat mit meinem Onkel in Lahore gesprochen. Er 
hat gesagt, dass es keinen Sinn macht wenn wir zur Polizei gehen, weil die Mehrheit der Polizisten in unserem 
Dorf Schiiten sind, und dass sie uns nicht zuhören werden. Es wäre besser, wenn ich nach Lahore gehe. Später 
bin ich im Oktober 2005 nach Lahore gereist. Ich bin bis 2007 in Lahore geblieben. 
 

F.: Haben Sie sämtliche Gründe, die Sie veranlasst haben, Ihr Heimatland zu verlassen, vollständig geschildert? 
 

A.: Ja. 
 

Angaben zur Rückübersetzung: 
 

Anmerkung: Dem ASt wird ein Glas Wasser angeboten, er nimmt dankend an. 
 

Der erste Teil der Einvernahme wird nun rückübersetzt. Nach erfolgter Rückübersetzung gebe ich an, dass meine 
bisherigen Angaben der Richtigkeit entsprechen und meine geschilderten Fluchtgründe vollständig sind und 
korrekt protokolliert wurden. 
 

Fortsetzung der Fragen zu Ihrem Fluchtvorbringen 
 

F.: Sie haben auf konkrete Nachfrage angegeben, dass Sie Probleme mit der Polizei haben. Schildern Sie diese 
Probleme. 
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A.: Ich habe damit folgendes gemeint: Wenn man viel Geld dabei hat, dann hört die Polizei auf eine Person und 
hilft auch. Einmal in Lahore bin ich zur Polizei gegangen, weil ich Probleme gehabt habe. Die haben mir gesagt, 
dass ich morgen wiederkommen muss, dann sagten sie, dass ich am nächsten Tag wieder kommen müsste. Sie 
haben nicht auf mich gehört. Das Problem war so, dass ich einmal von der Arbeit nach Hause gegangen bin. Die 
Schiiten wollten mich umbringen. Sie wollten mich umbringen und dann verletzen. In Pakistan haben die 
Schiiten mehr Rechte als Sunniten. Weil jetzt ist der Präsident von Pakistan auch Schiit, er gehört auch nicht zu 
den Sunniten. Das ist alles. 
 

F.: Wann ist der Vorfall gewesen? 
 

A.: Ende 2006. 
 

F.: Schildern Sie diesen Vorfall. 
 

A.: Einen Tag bin ich von meiner Arbeit zurückgekommen und wollte nach Hause gehen. Ich war auf der Straße. 
Dann kamen zwei Personen auf dem Moped, sie haben einfach geschossen. Vor mir war eine Person, der war 
sofort tot. Aber ich weiß es nicht, ob sie mich oder diese Person umbringen wollten. Dann habe ich es meinem 
Onkel erzählt, er hat gesagt, dass die Polizei nicht helfen wird. Mein Onkel hat mit meinem Vater gesprochen. 
Mein Vater hat meinen Onkel gefragt, was man machen könnte. Mein Onkel hat zu meinem Vater gesagt, dass er 
mir helfen könnte. Es ist besser, wenn ich ins Ausland gehen würde. 
 

F.: Ist Ihnen bei diesem Vorfall etwas passiert? 
 

A.: Nein. 
 

F.: Woher wissen Sie, dass die Personen auf den Mopeds Schiiten waren? 
 

A.: Das war eine Vermutung. In Lahore gibt es öfter Streitereien. Auch zwischen Sunniten und Schiiten. 
 

F.: Wann sind Sie zur Polizei gegangen? 
 

A.: Ich glaube es war im Dezember 2006. 
 

F.: Wie viel Zeit ist vergangen zwischen dem Vorfall, und dem Zeitpunkt als Sie zur Polizei gegangen sind? 
 

A.: Gleich am nächsten Tag in der Früh. 
 

F.: Wann ist Ihr Onkel nach Lahore gegangen? 
 

A.: Im Jahre 2005. 
 

F.: Wo wohnt er? 
 

A.: Er wohnt in der Moschee XXXX. 
 

F.: Wann im Jahr 2005 ist er nach Lahore gegangen? 
 

A.: Anfang 2005. 
 

F.: Wann genau haben Sie die Probleme mit den Schiiten in Ihrem Dorf bekommen? 
 

A.: 2005. 
 

F.: Wann genau? 
 

A.: Es war im Juni 2005. 
 

F.: Wie oft kam es zu Vorfällen? 



 Asylgerichtshof 19.07.2012 

www.ris.bka.gv.at  Seite 5 von 38 

 

A.: Zweimal. 
 

F.: Wann genau? 
 

A.: Das erste Mal war im Jänner 2005, das zweite Mal war im Mai 2005. Beim ersten Mal haben sie mich 
bedroht, das zweite Mal haben sie mich geschlagen. 
 

F.: Wer waren die Männer, die Sie bedroht und geschlagen haben? 
 

A:: Schiiten. 
 

F.: Nennen Sie Namen. 
 

A.: Es war XXXX, XXXX, XXXX, und noch mehrere Personen, deren Namen ich nicht kenne. Nachgefragt 
gebe ich an, dass es fünf Personen waren. 
 

F.: Waren es jedes Mal dieselben Personen? 
 

A.: Nein, das zweite Mal waren es mehrere Personen. 
 

F.: Welche Verletzung hatten Sie genau? 
 

A.: Im Schulterbereich. 
 

F.: Welche Verletzung hatten Sie? 
 

A.: Ich wurde mit einer Holzstange geschlagen. 
 

F.: Welche Verletzung hatten Sie? 
 

A.: Ich wurde mit einer Holzstange verletzt, ich hatte eine schwere Verletzung und ging ins Krankenhaus. 
 

F.: Welche Verletzung hatten Sie? 
 

A.: Es war eine blutende Verletzung, als ich das Blut sah, ging ich in das Krankenhaus. Nachgefragt gebe ich an, 
dass ich eine Behandlung bekommen habe, ich bin nicht genäht worden, es war nichts gebrochen, ich konnte 
gleich wieder nach Hause gehen. 
 

F.: In welchem Krankenhaus waren Sie? 
 

A.: XXXX. 
 

F.: Ist danach in Ihrem Heimatdorf noch etwas vorgefallen? 
 

A.: Nein, denn später hat mir mein Onkel gesagt, dass ich nach Lahore gehen soll. 
 

F.: Wann genau sind Sie nach Lahore gegangen? 
 

A.: Im Oktober 2005. 
 

F.: Warum sind Sie nicht in einen anderen Teil Ihres Herkunftsstaates gegangen? 
 

A.: Es gibt die Schiitenmehrheit, deshalb habe ich Angst. Die Schiiten haben in Pakistan die Macht. 
 

F.: Wo haben Sie das gehört? 
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A.: 55% der Soldaten gehören dem Schiiten Glauben an, 65 % der Polizei sind Schiiten. Im Parlament in 
Pakistan sind die Mehrheit Schiiten. 
 

F.: Sie haben die Frage nicht beantwortet. 
 

Die Frage wird wiederholt. 
 

A.: Wenn ich irgendwo hingehe, dann sehe ich immer Schiiten. Es gibt viele Bombenanschläge in Pakistan, die 
werden von den Schiiten verübt. 
 

F.: Nennen Sie mir Merkmale, aufgrund derer man Schiiten von Sunniten unterscheiden kann. 
 

A.: Die Schiiten nehmen einen Stein wenn sie zu beten anfangen. Sie haben auf der Stirn einen schwarzen Punkt. 
 

F.: Haben die Schiiten den schwarzen Punkt ständig auf der Stirn, Tag und Nacht? 
 

A.: Ja. 
 

F.: Was würde Sie konkret erwarten, wenn Sie jetzt in Ihren Herkunftsstaat zurückkehren müssten? 
 

A.: Wenn ich zurückkehre, und sie wissen, dass ich wieder da bin, dann bekomme ich Probleme von solchen 
Personen. 
 

F.: Was meinen Sie mit solchen Personen? 
 

A.: Schiiten. 
 

F.: Welche Schiiten? 
 

A.: Meine Dorfbewohner, die auch Schiiten sind. Von diesen bekomme ich Probleme. 
 

[...] 
 

Der Antrag der bP wurde vom BAA mit Bescheid vom 27.1.2012 gemäß § 3 Abs 1 AsylG 2005 abgewiesen und 
der Status eines Asylberechtigten nicht zuerkannt (Spruchpunkt I.). Gem. § 8 Abs 1 Z 1 AsylG wurde der Status 
des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Pakistan nicht zugesprochen (Spruchpunkt II.). 
Gemäß § 10 Abs 1 Z 2 AsylG wurde die Ausweisung aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Pakistan 
verfügt (Spruchpunkt III). 
 

Das BAA traf in diesem Verfahren folgende Feststellungen: 
 

[...] 
 

 - zu Ihrer Person: 
 

Ihre Identität steht nicht fest. 
 

Sie [sind] pakistanischer Staatsangehöriger, gehören der Volksgruppe der Jat, sowie der moslemisch-
sunnitischen Glaubensgemeinschaft an. 
 

Sie reisten am 18.10.2011 illegal und unter Umgehung der Grenzkontrollen in das österreichische Bundesgebiet 
ein, wurden in Österreich angehalten und stellten im Anschluss einen Antrag auf internationalen Schutz. 
 

Sie sind strafrechtlich unbescholten. 
 

Sie sind gesund und leiden an keiner behandlungsbedürftigen Krankheit. 
 

 - zu den Gründen für das Verlassen des Herkunftslandes: 
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Die von Ihnen angegebenen Gründe für das Verlassen des Heimatlandes sind unglaubwürdig. Es konnte somit 
nicht festgestellt werden, dass Sie in Ihrem Heimatland einer Bedrohung durch Angehörige der schiitischen 
Glaubensgemeinschaft ausgesetzt sind. 
 

Es konnte festgestellt werden, dass Sie in Ihrem Herkunftsstaat keiner Verfolgung durch die pakistanischen 
Behörden ausgesetzt sind. Sie sind keiner Verfolgung durch die pakistanische Polizei ausgesetzt. 
 

Im Übrigen konnte auch aus den sonstigen Umständen keine Verfolgung aus Gründen der Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung festgestellt 
werden. 
 

 - zu Ihrer Situation im Fall der Rückkehr: 
 

Es konnte unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände nicht festgestellt werden, dass Sie im Falle Ihrer 
Rückkehr nach Pakistan dort einer realen Gefahr des Todes, einer unmenschlichen oder erniedrigenden 
Bestrafung oder Behandlung oder der Gefahr der Folter ausgesetzt sind, bzw. dass Sie in Ihrem Recht auf Leben 
gefährdet wären. Eine Rückverbringung Ihrer Person nach Pakistan als Zivilperson würde keine ernsthafte 
Bedrohung Ihres Lebens oder Ihrer Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen 
oder innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen. 
 

Ihre Familie lebt weiterhin in Pakistan. Zudem sind Sie ein junger gesunder Mann der arbeitsfähig ist und somit 
bei einer Rückkehr in die Heimat den Lebensunterhalt zumindest mit Gelegenheitsjobs bestreiten kann. So 
verfügen Sie über eine Schulausbildung, und haben bereits vor Ihrer Ausreise als Türemacher in der 
Metallverarbeitung gearbeitet. 
 

Es konnte nicht festgestellt werden, dass Sie im Falle einer Rückkehr nach Pakistan in eine die Existenz 
bedrohende Notlage geraten würden. 
 

 - zu Ihrem Privat- und Familienleben: 
 

Sie sind volljährig, ledig und leben in Österreich in Grundversorgung. Sie gehen in Österreich keiner legalen 
Beschäftigung nach, und sind kein Mitglied in einem Verein. Sie besuchen in Österreich einen Deutschkurs, 
ansonsten absolvieren Sie keine Ausbildung. Sie verbringen Ihre Zeit lediglich in Ihrer Unterkunft, und gehen 
spazieren. Sie sind in Österreich nicht straffällig geworden. Sie haben in Österreich keine Familie, und brachten 
keine besonderen Anknüpfungspunkte zu Österreich vor. Sie haben in Österreich keine Freunde. 
 

 - zur Lage in Ihrem Herkunftsland: 
 

Allgemeine Lage 
 

Die islamische Republik Pakistan wurde als unabhängiger Staat am 14. August 1947 gegründet und hat über 177 
Millionen Einwohner. Das Land grenzt im Südwesten an den Iran, im Osten an Indien, im Nordwesten an 
Afghanistan und im Nordosten an die Volksrepublik China. Pakistan ist ein Bundesstaat mit den vier Provinzen 
Punjab, Sindh, Baluchistan, Khyber Pakhtunkhwa (ehemals North West Frontier Province NWFP) und den 
"Federally Administered Tribal Areas" (FATA). Die Hauptstadt ist Islamabad. Die Verfassung Pakistans sieht 
eine Dreiteilung der Macht vor: Die Legislative ist mit der Gesetzgebung betraut, die Exekutive implementiert 
die Gesetze und die Judikative interpretiert sie. 
 

(IOM - Internationale Organisation für Migration: 

Länderinformationsblatt Pakistan, August 2010 / U.K. Home Office: 

Country of Origin Information Report, Pakistan, 17. January 2011) 
 

Politik / Wahlen 
 

Die gesetzgebende Gewalt in Pakistan liegt beim Parlament, welches aus zwei Kammern besteht: der 
Nationalversammlung und dem Senat. Die Nationalversammlung umfasst 342 
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Abgeordnete, wovon 272 für fünf Jahre nach Mehrheitswahlrecht direkt vom Volk gewählt werden. 
Wahlberechtigt sind alle Staatsbürger ab einem Alter von 18 Jahren. 60 Parlamentssitze sind für Frauen, zehn 
weitere für Vertreter religiöser Minderheiten reserviert. Die reservierten Sitze werden auf die in der 
Nationalversammlung vertretenen Parteien entsprechend ihrem Stimmenanteil verteilt. Der Senat hat 100 
Abgeordnete, die von den Parlamenten der vier Provinzen sowie der Stammesgebiete unter Bundesverwaltung 
gewählt werden. 
 

Aus den Parlamentswahlen am 18. Februar 2008 war die bis dahin oppositionelle Pakistan Peoples Party (PPP) 
unter der Führung von Asif Ali Zardari, dem Witwer von Benazir Bhutto, als Sieger hervorgegangen. Ihre 
Parlamentsmehrheit reichte aber für eine Alleinregierung nicht aus. Sie schloss sich deshalb mit der zweitgrößten 
Partei, der Pakistan Muslim League (PML-N) des ehemaligen Premierministers Nawaz Sharif, und zwei 
kleineren Parteien zu einer Koalition zusammen. Yousaf Rana Gilani (PPP) wurde am 24. März 2008 zum 
Premierminister gewählt. 
 

Präsident Musharraf, der am 29. November 2007 als ziviler Präsident für eine weitere fünfjährige Amtszeit 
vereidigt worden war, trat am 18. August 2008 angesichts eines drohenden Amtsenthebungsverfahrens zurück. 
Die zwischen Zardari und Sharif lange Zeit strittigen Fragen über den Umgang mit Präsident Musharraf und die 
Wiedereinsetzung der während des Notstands im November 2007 entlassenen Hohen Richter führten am 25. 
August 2008 zum Austritt der PML-N aus der Regierungskoalition. Die PPP führt seitdem eine 
Koalitionsregierung zusammen mit der Muttahida Quami Movement (MQM), der viertstärksten Partei im 
Parlament, sowie den kleineren Parteien Awami National Party (ANP) und Jamaat-e-Ulema-e-Islamyia (JUI-F). 
Am 6. September 2008 wurde Zardari von der Nationalversammlung und den vier Provinzversammlungen zum 
neuen Präsidenten gewählt und am 9. September 2008 vereidigt. Premierminister Gilani stimmte am 16. März 
2009 nach landesweiten Protesten der Juristenbewegung der Wiedereinsetzung aller verbliebenen abgesetzten 
Richter zu, einschließlich des Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs, Iftikar M. Chaudhry. 
 

Im April 2010 wurde eine weitreichende Verfassungsreform verabschiedet, die von einem parteiübergreifenden 
Parlamentsausschuss seit Juni 2009 vorbereitet worden war. Kernelemente der vorgenommenen 
Verfassungsänderungen sind eine Stärkung der Position des Premierministers bei gleichzeitiger Schwächung der 
Machtbefugnisse des Präsidenten, eine Stärkung des Föderalismus durch eine deutliche Ausweitung der 
Kompetenzen der Provinzen gegenüber der Zentralregierung, eine Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz durch 
ein neues Ernennungsverfahren für die obersten Richter und die Einführung zweier neuer Grundrechte: 

des Rechts auf Information und des Rechts auf Erziehung. 
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(Auswärtiges Amt: Pakistan, Staatsaufbau/Innenpolitik, Stand: April 2011, 

http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Pakistan/Innenpolitik_node.html#doc344388bodyText3, Zugriff 
5.5.2011 / Freedom House: Freedom in the World - Pakistan (2010), 

http://www.freedomhouse.org/inc/content/pubs/fiw/inc_country_detail.cfm?year=2010&country=7893&pf, 
Zugriff 5.5.2011) 
 

Regionale Problemzonen 
 

Pakistan ist mit einer erheblichen terroristischen Bedrohung durch die Taliban und andere jihadistische Gruppen 
konfrontiert. In den vergangenen Jahren hatten Talibangruppen in Teilen der sog. "Stammesgebiete" an der 
Grenze zu Afghanistan eigene Herrschaftsstrukturen etabliert und ihre extrem konservative Interpretation der 
Sharia durchgesetzt. Wesentliche Menschenrechte und Grundfreiheiten werden in diesen Gebieten verletzt; die 
Willkür der Taliban richtet sich nicht nur gegen politische Gegner, sondern auch gegen Schiiten und andere 
 

Minderheiten. Dabei kam es auch immer wieder zu Auseinandersetzungen mit so genannten "Lashkars" 
(Bürgerwehren, mit denen sich einzelne Stämme oder Dörfer gegen die Bedrohung der Taliban zur Wehr 
setzen). 
 

Die Militäroperationen gegen die Taliban werden von der großen Mehrheit der Bevölkerung und der Medien 
unterstützt. Grund dafür ist, dass vielen Pakistanern die Möglichkeit einer Taliban-Herrschaft erst mit der 
Übernahme des Swat-Tals real vor Augen geführt wurde. Tägliche Berichte über die Willkürherrschaft der 
Taliban (Hinrichtungen, Auspeitschung als Strafe, Sprengung von Mädchenschulen, Rekrutierung von 
Minderjährigen) führten dazu, dass die Taliban von der Mehrheit als existentielle Bedrohung für das Land 
betrachtet werden. Auch die Terrorwelle, mit denen die Taliban und sympathisierende jihadistische Gruppen 
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versuchen, ein Ende der Militäroperationen zu erzwingen, hat bislang noch zu keiner Kehrtwende in der 
öffentlichen Meinung geführt. 
 

Seit Ende April 2009 haben sich die militärischen Auseinandersetzungen zwischen dem pakistanischen Militär 
und den Taliban verschärft. Zuvor hatten die Taliban eine Vereinbarung mit der Provinzregierung von Khyber 
Pakhtunkhwa im Februar 2009 genutzt, um die Herrschaft im Swat-Tal zu übernehmen und anschließend in zwei 
Nachbardistrikte vorzurücken. Die Armee antwortete daraufhin am 26. April 2009 mit einer Gegenoffensive und 
beendete die Taliban-Herrschaft im Swat-Tal. Von Oktober bis Dezember 2009 wurden die Taliban aus Süd-
Wasiristan (FATA) vertrieben, einer Region, die von ihnen jahrelang kontrolliert worden war. Daneben finden 
auch in anderen Teilen der FATA immer wieder Gefechte statt. 
 

Seite 26 von 64 
 

Die Taliban reagieren auf diese Militäroperationen mit Terroranschlägen, von denen vor allem Khyber 
Pakhtunkhwa und FATA betroffen sind, die sich aber auch gegen Ziele in pakistanischen Großstädten wie z.B. 
Karachi, Lahore und Faisalabad richten. Die Terroranschläge halten auch im Jahr 2011 an. Sie zielen vor allem 
auf Einrichtungen des Militärs und der Polizei. Opfer sind aber auch politische Gegner der Taliban, religiöse 
Minderheiten sowie Muslime, die nicht der strikt konservativen Scharia-Auslegung der Taliban folgen. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, 
Stand: März 2010 / Auswärtiges Amt: Pakistan, Staatsaufbau/Innenpolitik, Stand: April 2011, 
http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Pakistan/Innenpolitik_node.html#doc344388bodyText3, Zugriff 
5.5.2011) 
 

Rechtsschutz 
 

Justiz 
 

Die Verfassung garantiert die Unabhängigkeit der Judikative, die aber nicht frei von Einfluss seitens der 
Regierung oder militärischen Institutionen ist. Das pakistanische Justizsystem umfasst Zivil- und Strafgerichte 
auf Republik-, Provinz- und Departementebene. Zusätzlich existieren ein Scharia - Gerichtshof auf Bundesebene 
und Scharia - Gerichte auf lokaler Ebene. Die Entscheidungskompetenzen der verschiedenen Gerichtssysteme 
überschneiden sich teilweise, und sich widersprechende Urteile sind möglich. Darin widerspiegelt sich die 
variierende Auslegung weltlichen und religiösen Rechts durch die parallel bestehenden Gerichtssysteme. 
 

Um das pakistanische Justizsystem sind in Politik und Zivilgesellschaft starke Kontroversen ausgetragen 
worden. Insbesondere die Frage der Unabhängigkeit der Judikative und deren Schutz vor politischer 
Einflussnahme prägt die öffentliche Diskussion seit vielen Jahren. Von besonderer Bedeutung sind die seit Mitte 
2007 anhaltenden, teils blutigen Proteste pakistanischer Rechtsanwälte, die so genannte "Lawyers' Movement". 
Sie führten unter anderem zur Wiedereinsetzung von Richtern des Obersten Gerichtshofes und der 
Provinzgerichte, die zuvor durch Notrechtsbeschluss abgesetzt worden waren. Weiterhin trugen die Proteste 
entscheidend dazu bei, dass der damalige Staatspräsident Pervez Musharraf im August 2008 nach einer 
Wahlniederlage zurücktrat. 
 

Einschätzungen zur Unabhängigkeit und Rechtsstaatlichkeit der pakistanischen Justizpraxis fallen 
unterschiedlich aus. Generell arbeiten höhere Instanzen diesbezüglich besser als die regional oder lokal 
zuständigen Gerichte; Berichte von Korruption und Beeinflussung betreffen jedoch alle Instanzen. Die durch die 
Anwaltschaft und auf Druck der Straße erzwungene Wiedereinsetzung der von Staatspräsident Musharraf 
entlassenen Richter und des Obersten Richters des Verfassungsgerichts hat eine deutliche Stärkung der 
Judikative bewirkt. Bei der Bearbeitung von unpolitischen Fällen werden die höheren Instanzen und der Oberste 
Gerichtshof von den Medien und der Öffentlichkeit im Generellen als zuverlässig eingeschätzt. 
 

Das "National Judicial Policy Making Committee", ein Ausschuss des Obersten Gerichtshofes, erarbeitete 
zwischen April und Mai 2009 eine neue nationale Strategie zur Überwindung der drängendsten Problemen des 
pakistanischen Justizsystems. Mitglieder des Ausschusses waren die Präsidenten des Obersten Gerichtshofes, 
des Scharia - Gerichtshofes und der vier Obergerichte auf Provinzebene. Ungenügende Unabhängigkeit der 
Gerichte, Korruptionsprobleme im Justizsystem sowie die immense Zahl hängiger Verfahren wurden als 
Hauptprobleme identifiziert. Die neue Strategie ist seit dem 1. Juni 2009 in Kraft. 
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(SFH - Schweizerische Flüchtlingshilfe: Auskunft der SFH - Länderanalyse, Pakistan: Justizsystem und 
Haftbedingungen, 5. Mai 2010 / USDOS - US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 
2010, 08. April 2011) 
 

Sicherheitsbehörden 
 

Ein sog. "First Information Report" (FIR) ist die gesetzliche Grundlage für alle Inhaftierungen. Die Polizei ist 
verpflichtet solche FIRs einem Kläger auszustellen, die nachvollziehbare Beweise anführen, dass ein Verbrechen 
geschehen ist. Ein FIR erlaubt der Polizei einen Verdächtigen 24 Stunden festzuhalten, wobei eine Verlängerung 
der Untersuchungshaft um weitere 14 Tage nur nach Vorführung vor einen Polizeirichter, und dann auch nur, 
wenn die Polizei triftige Gründe anführt, dass eine solche Verlängerung für die Ermittlungen unbedingt 
notwendig ist. In der Praxis kommt es aber immer wieder zur Missachtung dieser Fristen bzw. wird die 
gesetzlich festgelegte Vorgangsweise nicht immer eingehalten. 
 

Die polizeilichen Zuständigkeiten sind zwischen nationalen und regionalen Behörden aufgeteilt. Die 
Bundespolizei (Federal Investigation Agency, FIA) ist dem Innenministerium unterstellt; ihre Zuständigkeit liegt 
im Bereich der Einwanderung, organisierten Kriminalität und Interpol sowie der Terrorismus- und 
Rauschgiftbekämpfung. Die einzelnen Provinzen haben ihre eigenen Verbrechensbekämpfungsbehörden; 
gegenüber diesen Provinzbehörden ist die FIA nicht weisungsbefugt. In der Öffentlichkeit genießt die vor allem 
in den unteren Rängen schlecht ausgebildete, gering bezahlte und oft unzureichend ausgestattete Polizei kein 
Ansehen. Dazu trägt die extrem hohe Korruptionsanfälligkeit ebenso bei, wie häufige unrechtmäßige Übergriffe 
und Verhaftungen, sowie Misshandlungen von in Polizeigewahrsam genommenen Personen. Die Effizienz der 
Arbeit der Polizeikräfte und damit auch die Schutzfähigkeit vor privaten 
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Verfolgungshandlungen sind regional sehr unterschiedlich. Bei besonderen religiösen Ereignissen ruft die 
Regierung auch Militärkräfte zu Hilfe um die öffentliche Ordnung und Sicherheit gewährleisten zu können. Die 
Regierung veranstaltet für alle Polizeibeamten regelmäßige Trainingskurse, die sich mit Kriminaltechnik und 
Menschenrechtsfragen befassen. 
 

(USDOS - US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2010, 08. April 2011 / 
Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, 
Stand: März 2010) 
 

NGOs 
 

Zahlreiche nationale und internationale Menschenrechtsorganisationen können generell ohne Behinderung 
seitens staatlicher Stellen operieren, Untersuchungen von Menschenrechtsverletzungen durchführen und deren 
Ergebnisse veröffentlichen. Regierungsstellen kooperieren meistens mit diesen Gruppen und antworten auch auf 
ihre Ergebnisse. Im Allgemeinen besteht für NGOs Zutritt zu Polizeistationen und Gefängnissen. 
 

(USDOS - US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2010, 08. April 2011) 
 

Menschenrechte 
 

Ratifikation internationaler Abkommen 
 

Pakistan ist den folgenden internationalen Abkommen zum Schutz der Menschenrechte beigetreten: 
 

¿ International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; 
 

¿ Convention on the Rights of the Child; 
 

¿ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women; 
 

¿ Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; 
 

¿ International Covenant on Civil and Political Rights in April 2008. 
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(U.K. Home Office: Country of Origin Information Report, Pakistan, 17. January 2011) 
 

Allgemein 
 

Pakistan hat im Juni 2010 den internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte sowie die Konvention 
gegen Folter ratifiziert. Nach der Ratifikation des internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte im April 2008 hat Pakistan damit eine Reihe wichtiger menschenrechtlicher Kodifikationen 
ratifiziert. Allerdings enthalten die Ratifikationen Vorbehalte, die teilweise den Schutzbereich der Konventionen 
erheblich einschränken. 
 

Die pakistanische Verfassung enthält in einem eigenen Abschnitt über Grundrechte auch eine Reihe wichtiger 
menschenrechtlicher Garantien. Allerdings weichen der Anspruch der Verfassung und die gesellschaftliche 
Realität voneinander ab. Polizei und Justiz unterlaufen häufig Fehler bei der Untersuchung von Straftaten. 
Korruption ist weit verbreitet. Die pakistanischen Gerichtshöfe sind zudem überlastet: Gerichtsverfahren ziehen 
sich nicht selten über Jahrzehnte hin. Auch die seit dem Ende der Militärherrschaft wieder erstarkte Judikative ist 
bisher noch nicht in der Lage gewesen, einen besseren gerichtlichen Schutz der Menschenrechte zu 
gewährleisten. 
 

Die Lage der religiösen Minderheiten (v.a. Christen und Hindus) sowie der Ahmadis, die vom pakistanischen 
Staat als Nicht-Muslime klassifiziert werden, ist weiterhin schwierig. Eine gezielte Bedrohung geht von 
militanten Organisationen v.a. gegen Christen, Ahmadis und Schiiten aus. Gewalttäter, die Angehörige von 
Minderheiten schädigen, gehen aufgrund von Korruption, lokalen Feudalstrukturen und der Ineffizienz der Justiz 
noch zu häufig straffrei aus. 
 

(Auswärtiges Amt: Pakistan, Staatsaufbau/Innenpolitik, Stand: April 2011, 

http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Pakistan/Innenpolitik_node.html#doc344388bodyText3, Zugriff 
5.5.2011) 
 

Versammlungs-, Meinungs- und Pressefreiheit 
 

Die Versammlungsfreiheit wird durch die pakistanische Verfassung garantiert, unterliegt aber dem Vorbehalt der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der sich teilweise als Sicherheitsverwahrung und in massivem 
Gewalteinsatz der Polizei gegenüber Demonstranten äußert. Art. 19 der pakistanischen Verfassung garantiert die 
Meinungsfreiheit, stellt sie jedoch unter einen Gesetzesvorbehalt. Einschränkungen der Meinungsfreiheit sind 
danach zulässig zum Schutz der Integrität, Sicherheit oder Verteidigung von Pakistan oder zum Schutz des Islam 
("in the interest of the glory of Islam"). 
 

Die zahlreichen Medien können weitgehend frei berichten, Kritik an der Regierung ist möglich und verbreitet. In 
Einzelfällen berichten Journalisten über Repressionen durch Regierungsstellen, dies betrifft vor allem 
Reaktionen auf Fälle von investigativem Journalismus gegenüber einzelnen Regierungsmitgliedern. Nicht 
geduldet wird auch eine ein bestimmtes Maß überschreitende Kritik an der Institution des Militärs oder den 
Sicherheitsdiensten. Die Sanktionen für solche Verstöße beinhalten bis zu drei Jahre Haft, Geldstrafen von bis zu 
10 Millionen Rupien ($ 165.000) und die Stornierung von Medien - Lizenzen. 
 

Die Hauptgefahr für die Meinungsfreiheit und die freie Betätigung der Medien ging 2009 von nicht-staatlichen 
bewaffneten Gruppen, wie den Taliban und mit ihnen verbündeten Gruppen, aus. Diese setzen Morde, 
Entführungen und Einschüchterungen, auch gegenüber Familienangehörigen der Journalisten, ein, um 
missliebige Journalisten zu beseitigen oder mundtot zu machen. In von Taliban kontrollierten Gebieten ist eine 
Taliban - kritische Berichterstattung unmöglich, in den übrigen Landesteilen werden Taliban - kritische 
Journalisten gezielt bedroht und eingeschüchtert. Viele Journalisten aus der Nordwestgrenzprovinz oder den 
"Stammesgebieten" sind in die Städte Karachi, Lahore oder Islamabad geflohen und arbeiten von dort aus. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, 
Stand: März 2010 / Freedom House: Freedom in the World - Pakistan (2010), 
http://www.freedomhouse.org/inc/content/pubs/fiw/inc_country_detail.cfm?year=2010&country=7893&pf, 
Zugriff 5.5.2011) 
 

Haftbedingungen 
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Die Human Rights Commission of Pakistan zitiert den Präsidenten des Obersten Gerichtshofes, nachdem dieser 
im Mai 2009 mehrere Gefängnisse besichtigt hatte: Ihm zufolge zählen zu den dringendsten Problemen im 
pakistanischen Strafvollzug die starke Überbelegung, die langen Haftdauern über die Maximalstrafen hinaus 
sowie die unzureichende medizinische Versorgung und der allgemein schlechte physische und psychische 
Zustand der Inhaftierten. 
 

Haftzeitverminderungen und Hafterleichterungen bis hin zu Massenentlassungen sind in Pakistan keine 
Seltenheit. Besonders an Feiertagen werden Inhaftierte auf freien Fuß gesetzt: Beispielsweise wurden 2007 wie 
auch in früheren Jahren am Nationalfeiertag (23. März) und zum Ramadanfest (14. Oktober 2007) 
Haftzeitverminderungen gewährt und überdies 121 beziehungsweise 125 Gefangene vorzeitig entlassen. 
 

(SFH - Schweizerische Flüchtlingshilfe: Auskunft der SFH - Länderanalyse, Pakistan: Justizsystem und 
Haftbedingungen, 5. Mai 2010) 
 

Todesstrafe 
 

Nach Angaben der Menschenrechtskommission von Pakistan verhängten die Gerichte des Landes im 
Berichtszeitraum (2009) 276 Todesurteile. Hinrichtungen fanden allerdings nicht statt. Ende 2009 waren gegen 
rund 7.700 Menschen Todesurteile anhängig. 
 

(AI - Amnesty International: Amnesty International Report 2010 - Zur weltweiten Lage der Menschenrechte, 28. 
Mai 2010) 
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Opposition 
 

Eine Einschränkung der politischen Opposition findet nicht statt. Politische Auseinandersetzungen werden 
jedoch vor allem in Karachi zum Teil auch gewalttätig ausgetragen. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, 
Stand: März 2010) 
 

Innerstaatliche Fluchtalternative 
 

Allgemeines 
 

Für Angehörige aller Gruppen gilt, dass ein Ausweichen in der Regel das Aufgeben der wirtschaftlichen Basis 
mit sich bringt. In den Städten, v.a. den Großstädten Rawalpindi, Lahore, Karachi, Peshawar oder Multan, leben 
potentiell Verfolgte aufgrund der dortigen Anonymität sicherer als auf dem Lande. Selbst Personen, die wegen 
Mordes von der Polizei gesucht werden, können in einer Stadt, die weit genug von ihrem Heimatort entfernt 
liegt, unbehelligt leben. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, 
Stand: März 2010) 
 

Rückkehr 
 

Grundversorgung / Wirtschaft 
 

Staatliche oder sonstige Aufnahmeeinrichtungen, auch für zurückkehrende, allein stehende Frauen und 
unbegleitete Minderjährige, sind in Pakistan nicht vorhanden. Personen, die nach Pakistan zurückkehren, 
erhalten keinerlei staatliche Wiedereingliederungshilfen oder sonstige Sozialleistungen. Kehren sie in ihren 
Familienverband zurück, ist ihre Grundversorgung im Rahmen von dessen wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit 
gesichert. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, 
Stand: März 2010) 
 

Soziale Wohlfahrt 
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Die Overseas Pakistanis Foundation (OPF) hat zur Unterstützung von im Ausland lebenden Pakistanis bzw. 
pakistanischen Staatsbürgern, die innerhalb von drei Jahren nach der Rückkehr nach Pakistan berufsunfähig 
werden, ein Darlehensprogramm eingerichtet, in dessen Rahmen Anspruchsberechtigten bis zu 150.000 Rupien 
zur Verfügung gestellt werden. Das Darlehen kann in 60 Monatsraten zurückgezahlt werden und dient in erster 
Linie dazu, diesen Personen die Gründung eines kleinen Geschäfts oder Unternehmens zu ermöglichen. 

Kontaktinformationen: Geschäftsführer OPF Tel. +92 51 9202457, Fax +92 51 9224335 
 

Die Pakistan Bait-ul-Mal (PBM) ist eine autonome Behörde, die einen erheblichen Beitrag zur Bekämpfung der 
Armut durch die verschiedenen Maßnahmen für die ärmsten Mitglieder der Gesellschaft leistet und 
Unvermögende, Witwen, Waisen, Invaliden sowie schwache und andere bedürftige Menschen unterstützt. Die 
PBM vertritt Richtlinien und Programme, die einen angemessenen Ausgleich zwischen den sozialen und 
wirtschaftlichen Bedürfnissen der benachteiligten Mitglieder der Gesellschaft schaffen. 
 

Der NCRDP (National Council for the Rehabilitation of Disabled Persons) und PCRDP (Provincial Council for 
the Rehabilitation of Disabled Persons) wurden eingerichtet, um die Beschäftigung, das Wohl und die 
Rehabilitation behinderter Personen sicherzustellen. 
 

(IOM - Internationale Organisation für Migration: Länderinformationsblatt Pakistan, August 2010) 
 

Medizinische Versorgung 
 

In den staatlichen Krankenhäusern, die allerdings in der Regel europäische Leistungsstandards nicht erreichen, 
kann man sich bei Bedürftigkeit kostenlos behandeln lassen - ausreichend dazu ist die Erklärung, dass die 
Behandlung nicht bezahlt werden kann. Eine offizielle Definition von Bedürftigkeit gibt es nicht; allerdings 
betrifft dies nicht schwierige Operationen, z.B. Organtransplantationen. Die Grundversorgung mit nahezu allen 
gängigen Medikamenten ist sichergestellt. Ärztliche Versorgung und Medikamente sind für weite Teile der 
Bevölkerung erschwinglich. In den modernen Krankenhäusern in den Großstädten konnte - unter dem Vorbehalt 
der Finanzierbarkeit - eine Behandlungsmöglichkeit für die meisten in Rede stehenden Krankheiten festgestellt 
werden. Auch die meisten Medikamente, wie z.B. Insulin, können in den Apotheken in ausreichender Menge 
erworben werden. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, 
Stand: März 2010) 
 

Medizinische Infrastruktur 
 

Es gibt in Pakistan verschiedene hauptamtliche Stellen, die für die medizinischen Ressourcen zuständig sind: das 
Pakistan Medical and Dental Council, die Pakistan Dental Association und das College of Physicians & 
Surgeons. 
 

Das National Institute of Cardiovascular Diseases (NICVD) wurde eingerichtet, um den steigenden Diagnose-, 
Behandlungs- und Präventionsbedarf für kardiovaskuläre Erkrankungen zu decken und mit den schnellen 
technologischen Fortschritten in der kardiologischen Praxis durch Forschung und Entwicklung Schritt zu halten. 
 

Ebenso ist das Nationale Programm für Familienplanung und gesundheitliche Grundversorgung eine 
angemessene und dringend erforderliche Reaktion auf die Bedürfnisse der ländlichen Gemeinden des Landes 
nach Gesundheitsleistungen. 
 

Lahore beherbergt einige der ältesten medizinischen Hochschulen und Krankenhäuser wie etwa das King 
Edward Medical College, das Allama Iqbal Medical College, das Fatima Jinnah Medical College für Frauen, das 
Mayo Hospital, Lady Willington, das Lahore General Hospital, das Sir Ganga Ram Hospital, das Shaukat 
Khanum Memorial Cancer Hospital & Research Centre, das Services Hospital und das Sheikh Zayed Hospital. 
 

Islamabad/Rawalpindi beherbergt das Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS), das Shifa 
 

International Hospital, das Marghala Institute of Health Sciences (MIHS), das Al-Shifa Eye Hospital, das 
Rawalpindi General Hospital, das Holy Family Hospital, das Army Medical College und das Rawalpindi 
Medical College. 
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Karachi beherbergt das Fazal Hospital, das Agha Khan University Hospital (AKUH), das Karachi 
 

Adventist Hospital, das Bismillah Taqee Hospital, das Sindh Medical College und Jinnah Postgraduate Medical 
Centre, das Liaquat National Hospital, die Imam Clinic und das General Hospital, das Dow Medical College und 
das Civil Hospital Karachi. Darüber hinaus gibt es das Fazal Hospital in Jhelum, das Jinnah Memorial Hospital 
in Gujranwala und das Bahawalpur Victoria Hospital (Tel. 884289) in Bahawalpur. 
 

Es gibt viele NGOs und staatliche Stellen, die medizinische Dienstleistungen im Rahmen verschiedener Projekte 
bereitstellen. 

Solche Angebote umfassen folgende Aktivitäten: 
 

¿ Psychosoziale Unterstützung 
 

¿ Medizinische Notversorgung 
 

¿ Familienplanung 
 

¿ Kostenlose Apotheken 
 

¿ Mobile Krankenlager 
 

¿ Notunterkünfte 
 

¿ Krankentransport (auch Luftrettung) 
 

¿ Blutbanken 
 

Weitere Organisationen, die medizinische Hilfe und ähnliche Dienste anbieten: 
 

Die Pakistan Bait-ul-Mal (PBM) ist eine Wohlfahrtsorganisation die sich der Armutsbekämpfung widmet. Im 
Fokus steht dabei die soziale Integration marginalisierte Bevölkerungsgruppen wie 
 

Witwen, Waisen, behinderte und kranke Menschen und andere bedürftige Personen. PBM unterstützt politische 
Maßnahmen und unterhält Programme, die auf einen besseren Ausgleich in den ökonomischen und sozialen 
Bereichen zugunsten schwacher Gesellschaftsschichten zielen. 
 

Die Edhi Foundation ist die größte Wohlfahrtstiftung Pakistans. Sie unterhält 300 Zentren, sowohl in 
Großstädten als auch in entlegenen Gebieten, die medizinische Hilfe, Familienplanung und Notfallhilfe anbieten. 
 

(IOM - Internationale Organisation für Migration: Länderinformationsblatt Pakistan, August 2010) 
 

Flutkatastrophe 
 

Starke Monsunregenfälle haben Anfang August 2010 eine Reihe sintflutartiger Überschwemmungen in allen 
Provinzen Pakistans ausgelöst. Die Überschwemmungen haben schwere Zerstörungen an der Infrastruktur in 
allen Provinzen des Landes angerichtet. Die Instandsetzungsarbeiten wurden mittlerweile in allen Landesteilen 
aufgenommen, doch werden diese, vor allem in den entlegenen Regionen noch länger anhalten. In der Provinz 
Sindh sind nur noch wenige Landstriche, vor allem in den Bezirken Dadu und Thatta, weiterhin überflutet. 
Einige Regionen in Khyber-Pakhtunkhwa und Gilgit Baltistan sind nach wie vor von der Außenwelt 
abgeschnitten. 
 

(Auswärtiges Amt: Pakistan, Reise- und Sicherheitshinweise, Stand 05.05.2011, 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/PakistanSicherheit.html, Zugriff 5.5.2011) 
 

Behandlung nach Rückkehr / Dokumente 
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Zurückgeführte Personen haben bei ihrer Rückkehr nach Pakistan allein wegen der Stellung eines Asylantrags 
nicht mit staatlichen Repressalien zu rechnen. Eine über eine Befragung hinausgehende besondere Behandlung 
Zurückgeführter ist nicht festzustellen. 
 

Die Zahl der vorgelegten inhaltlich ge- oder verfälschten Dokumente ist hoch. Die zum Nachweis eines 
Verfolgungsschicksals vorgelegten Strafanzeigen, Haftbefehle, Gerichtsurteile und die Rechtsanwaltsschreiben 
erwiesen sich in fast allen Fällen als gefälscht oder inhaltlich unrichtig. Die Ausführungen und Erklärungen zu 
einer geltend gemachten Verfolgung aus politischen oder religiösen Gründen, bei Frauen auch ein angeblicher 
Verstoß gegen islamische 
 

Moralvorschriften, hielten in der Regel einer Nachforschung vor Ort nicht stand. 
 

Es ist in Pakistan problemlos möglich, ein (Schein-)Strafverfahren gegen sich selbst in Gang zu bringen, in dem 
die vorgelegten Unterlagen (z.B. "First Information Report" oder Haftverschonungsbeschluss) echt sind, das 
Verfahren in der Zwischenzeit aber längst eingestellt wurde. Verfahren können zum Schein jederzeit durch 
einfachen Antrag wieder in Gang gesetzt werden. Genauso ist es ohne große Anstrengungen möglich, 
Zeitungsartikel, in denen eine Verfolgungssituation geschildert wird, gegen Bezahlung oder aufgrund von 
Beziehungen veröffentlichen zu lassen. 
 

Angesichts der hohen Korruptionsanfälligkeit der öffentlichen Verwaltung und des unzureichenden Zustands des 
Zivilstandswesens ist es ohne Schwierigkeit möglich, einen fiktiven Standesfall (Geburt, Tod, Eheschließung) in 
ein echtes Personenstandsregister eintragen zu lassen und auf der Basis dieser Registereintragung eine formal 
echte Personenstandsurkunde ausgestellt zu erhalten. 
 

Ebenso ist es problemlos möglich, die Verfälschung einzelner Fakten tatsächlicher Personenstandsfälle (z.B. das 
Geburtsdatum) in den Personenstandsregistern zu erreichen, um damit standesamtliche Urkunden zu erhalten, 
deren Inhalt verfahrensangepasst nur teilweise der tatsächlichen Faktenlage entspricht. Die Sicherheitsmerkmale 
auf einigen modernen Personenstandsurkunden (z.B. Geburtsurkunden) zur Verhinderung der Verfälschung des 
Dokuments selbst können so mühelos unterlaufen werden. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Pakistan, 
Stand: März 2010) 
 

[...] 
 

Das BAA gelangte im Rahmen der Beweiswürdigung hinsichtlich der Gründe für die Zuerkennung des Status 
eines asyl- oder subsidiär Schutzberechtigten zur Erkenntnis, dass durch die bP eine aktuelle und 
entscheidungsrelevante Bedrohungssituation nicht glaubhaft gemacht worden sei, insbesondere weil wesentliche 
Teile des als ausreisekausal dargestellten Vorbringens betreffend dargelegter persönlicher Erlebnisse 
widersprüchlich bzw. nicht plausibel wären. 
 

Spruchpunkt I. wurde rechtlich im Wesentlichen damit begründet, dass eine asylrelevante Verfolgungsgefahr 
nicht glaubhaft gemacht werden konnte. Hinsichtlich Spruchpunkt II. wurde im Wesentlichen argumentiert, dass 
sich aus dem Vorbringen und der allgemeinen Lage keine reale Gefahr einer Verletzung der hier maßgeblichen 
Rechtsgüter ergebe. Zu Spruchpunkt III. wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass kein relevantes Privat- und 
Familienleben in Österreich bestehe und daher durch die Ausweisung kein unzulässiger Eingriff in diese 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte vorliege. 
 

Gegen diesen Bescheid hat die bP innerhalb offener Frist durch ihre Vertretung Beschwerde erhoben. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

1. Beweis wurde erhoben durch den Inhalt des vorliegenden Verwaltungsaktes. 
 

2. Die belangte Behörde legte im Rahmen der Beweiswürdigung dar, dass es der bP nicht gelungen sei, ihr 
ausreisekausales Vorbringen glaubhaft zu machen, da dieses in wesentlichen Punkten widersprüchlich bzw. nicht 
plausibel war. 
 

Im Konkreten führte die belangte Behörde dazu Folgendes aus: 
 



 Asylgerichtshof 19.07.2012 

www.ris.bka.gv.at  Seite 16 von 38 

[...] 
 

 - betreffend die Feststellungen zu Ihrer Person: 
 

Mangels Vorlage von geeigneten und unbedenklichen Personaldokumenten steht Ihre Identität für die Behörde 
nicht fest. Soweit Sie im Asylverfahren namentlich genannt werden, dient dies lediglich der Individualisierung 
Ihrer Person als Verfahrenspartei, nicht jedoch als Feststellung Ihrer Identität. 
 

Hinsichtlich Ihrer Staatangehörigkeit, sowie Ihrer Religions- und Volksgruppenzugehörigkeit wird Ihren 
Angaben deswegen Glauben geschenkt, weil Sie über die erforderlichen Sprach- und Lokalkenntnisse verfügen. 
 

Die Feststellungen über Ihre illegale Einreise ergibt sich zum einen aus Ihren eigenen Angaben im Verfahren, als 
auch aus dem Akteninhalt. 
 

Ihre strafrechtliche Unbescholtenheit ergibt sich aus Anfragen beim österreichischen Strafregister, wonach im 
Strafregister der Republik Österreich keine Verurteilung aufscheint. 
 

Dass Sie gesund sind und an keiner behandlungsbedürftigen Krankheit leiden, ergibt sich aus Ihren Angaben im 
Verfahren, wo Sie dezidiert nach Ihrem Gesundheitszustand befragt wurden. Dazu führten Sie in Ihrer 
Einvernahme am 25.01.2012 an, dass Sie gesund wären und an keiner körperlichen Krankheit leiden würden, 
sowie dass Sie keine Medikamente einnehmen würden. 
 

 - betreffend die Feststellungen der Gründe für das Verlassen des Herkunftslandes: 
 

Ins Zentrum Ihres Asylbegehrens stellten Sie den Umstand, dass Ihr Onkel XXXX im Jahr 1998 als Imam in 
Ihrem Dorf in XXXX tätig gewesen wäre. Sie und Ihre Familienangehörigen würden der sunnitischen 
Glaubensgemeinschaft angehören, während die Mehrheit der Dorfbewohner Schiiten wären. Ihr Onkel 
verbreitete den sunnitischen Glauben unter den Dorfbewohnern weiter, so wäre ein Streit zwischen ihm und den 
schiitischen Glaubensangehörigen in Ihrem Dorf entstanden. Er wäre geschlagen worden, und hätte eine Anzeige 
bei der Polizeistation erstattet. Die Polizei hätte Leute verhaftet, und am nächsten Tag wieder freigelassen. Ihr 
Onkel hätte den Glauben weiter verbreitet, und wäre von den Schiiten mit dem Umbringen bedroht worden. 
Schließlich wäre Ihre Familie nach XXXX gereist. Dort hätten Sie drei Jahre lange gelebt. Später wären Sie nach 
XXXX gereist. Im Jahr 2001 wären Sie wieder zurück nach XXXX gekommen. Schließlich hätten Sie den 
Dorfbewohnern weitergegeben, was Sie von Ihrem Onkel über die sunnitische Religion gelernt hätten. Ihr Onkel 
wäre nach Lahore gereist. Später wären Sie von den Schiiten Ihres Dorfes geschlagen und verletzt worden. Ihr 
Onkel hätte gesagt, dass Sie nach Lahore gehen sollten. Im Oktober 2005 wären Sie nach Lahore gereist, und 
wären dort bis zum Jahr 2007 geblieben. 
 

Hinsichtlich der behaupteten Fluchtgründe konnte Ihnen deshalb kein Glauben geschenkt werden, da Ihre 
Angaben widersprüchlich, vage und unkonkret und überdies nicht nachvollziehbar waren. 
 

Dazu wird angeführt: 
 

Zur Glaubhaftmachung der Ereignisse steht die Vernehmung des Asylwerbers als wichtigstes Beweismittel zur 
Verfügung. Die erkennende Behörde kann einen Sachverhalt grundsätzlich nur dann als glaubwürdig 
anerkennen, wenn der Asylwerber gleichbleibende, substantiierte Angaben macht, wenn diese Angaben 
wahrscheinlich und damit einleuchtend erscheinen und mit den Tatsachen oder allgemeinen Erfahrungen 
übereinstimmen. Es entspricht der ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes, wenn Gründe, die zum 
Verlassen des Heimatlandes beziehungsweise Herkunftsstaates geführt haben, im Allgemeinen als nicht 
glaubwürdig angesehen werden, wenn der Asylwerber die nach seiner Meinung einen Asyltatbestand 
begründenden Tatsachen im Laufe des Verfahrens - niederschriftlichen Einvernahmen - unterschiedlich oder 
sogar widersprüchlich darstellt, wenn seine Angaben mit den der Erfahrung entsprechenden Geschehnisabläufen 
oder mit tatsächlichen Verhältnissen bzw. Ereignissen nicht vereinbar und daher unwahrscheinlich erscheinen 
oder wenn er maßgebliche Tatsachen erst sehr spät im Laufe des Asylverfahrens vorbringt. Ihnen ist es nicht 
gelungen Ihr Vorbringen derart zu gestalten, dass Ihre Angaben wahrscheinlich und einleuchtend erscheinen und 
mit den Tatsachen oder allgemeinen Erfahrungen übereinstimmen, zudem waren Ihre Angaben mehrfach 
widersprüchlich, und Ihr Vorbringen erwies sich als nicht schlüssig. Somit ist insgesamt ist anzuführen, dass 
Ihrem Vorbringen zu einer Verfolgungsgefährdung die Glaubhaftigkeit abzusprechen war. 
 

Bereits Ihre Angaben zu Ihrem persönlichen Hintergrund, insbesondere zu Ihrer letzten Wohnadresse in Pakistan 
sind nicht einheitlich und in sich stimmig. So führten Sie noch in Ihrer Erstbefragung am 18.10.2011, sowie im 
Zuge der Datenaufnahme in Ihrer Einvernahme bei der Erstaufnahmestelle Ost in Traiskirchen am 25.10.2011 
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an, dass Sie zuletzt in XXXX wohnhaft gewesen wären. In Ihrer Einvernahme am 25.01.2012 führten Sie dazu 
hingegen an, dass Sie das Haus der Familie verlassen hätten, und zuletzt in XXXX, Lahore gelebt hätten. Sie 
hätten von Oktober 2005 bis Februar 2007 in einer Wohngemeinschaft in einer Mietwohnung in XXXX, Lahore 
gelebt, und wären zuletzt im Jahr 2005 in Ihrem Heimatdorf XXXX zu Hause gewesen. Ihre Familie hätten Sie 
seitdem nicht mehr gesehen, sondern hätten nur miteinander telefoniert. Somit waren bereits Ihre Angaben zu 
Ihrer letzten Wohnadresse in Pakistan widersprüchlich, zumal Sie einerseits anführten, zuletzt in Ihrem 
Heimatdorf gelebt zu haben, und andererseits anführten, zuletzt in Lahore gelebt zu haben. Auch bezüglich der 
Wohnadresse Ihrer Familie verstrickten Sie sich in Ihrer Einvernahme am 25.01.2012 in Widersprüche. Auf die 
Frage, wo Sie aufgewachsen sind gaben Sie an, dass Sie im Dorf XXXX aufgewachsen wären. Sie hätten mit 
Ihrer Großmutter, Ihren Eltern, Ihrem Onkel, Ihren drei Brüdern und Ihren zwei Schwestern dort gewohnt. Das 
Haus hätte der Familie gehört. Auf dezidierte Nachfrage führten Sie an, dass zum Zeitpunkt Ihrer Ausreise 
sowohl Ihre Eltern, als auch Ihr Onkel und Ihre Geschwister im Haus der Familie in Ihrem Heimatdorf XXXX 
gelebt hätten. Ihrer Antwort auf die Frage was jetzt mit dem Haus der Familie wäre ist zu entnehmen, dass Ihre 
Familie im Dorf Probleme gehabt hätte, weshalb Ihre Familie und Sie das Haus verlassen hätten. Auf die 
konkrete Nachfrage wo Ihre Verwandten wohnhaft wären führten Sie jedoch an, dass sie jetzt in XXXX leben 
würden. Auf genauere Nachfrage gaben Sie an, dass sie im Haus der Familie wohnen würden. Ihre Eltern und 
Geschwister würden zusammenleben. Somit waren auch Ihre Angaben widersprüchlich, zumal Sie einerseits 
anführten, dass das Haus Ihrer Familie in XXXX verlassen worden wäre, und Sie andererseits anführten, dass 
Ihre Familie weiterhin im Haus der Familie im Dorf XXXX leben würde. 
 

Überdies waren auch Ihre Angaben bezüglich des Wohnortes Ihres Onkels XXXX widersprüchlich. So führten 
Sie in Ihrer Einvernahme am 25.01.2011 an, dass Ihr Onkel XXXX früher bei Ihnen im Haus der Familie im 
Dorf XXXX gelebt hätte, dass er jetzt aber ein eigenes Haus hätte. Ihre Großmutter würde mit Ihrem Onkel 
zusammenleben. Das Haus würde sich ebenfalls in XXXX befinden, und wäre ca. zwei bis drei Minuten Fußweg 
vom Haus der Familie entfernt. Widersprüchlich dazu führten Sie in derselben Einvernahme hingegen an, dass 
Ihr Onkel XXXX Anfang 2005 nach Lahore gegangen wäre. Auf Nachfrage gaben Sie an, dass er in der 
Moschee XXXX wohnen würde. Somit gaben Sie einerseits an, dass Ihr Onkel im Dorf XXXX leben würde, 
andererseits führten Sie an dass er in einer Moschee in Lahore wohnen würde. Ihre diesbezüglichen Angaben 
sind in keinster Weise einheitlich und in sich stimmig. 
 

Zudem waren auch Ihre Angaben rund um Ihre Ausreise und Ihrem Aufenthalt in Griechenland massiv 
widersprüchlich. So führten Sie noch in Ihrer Erstbefragung am 18.10.2011 an, dass Ihre Reise von Pakistan 
nach Österreich sieben Monate lange gedauert hätte. Sie wären vor sieben Monaten - und somit im März 2011 
von Ihrem Schlepper über die iranische Grenze gebracht worden. Sie wären im Zuge Ihrer Reisebewegungen in 
Griechenland aufgegriffen worden. Ihre Weiterreise nach Österreich hätte zwei Monate lange gedauert, somit 
hätten Sie Griechenland im August 2011 verlassen. In Ihrer Einvernahme am 25.10.2011 gaben Sie auf konkrete 
Nachfrage an, dass Sie in Griechenland ca. dreieinhalb Monate aufhältig gewesen wären. Auf weitere konkrete 
Nachfrage gaben Sie an, dass Sie im Juli 2011 nach Griechenland gekommen wären, und Mitte August 2011 aus 
Griechenland weggefahren wären. Auf Vorhalt, dass Sie laut einem Fingerabdruckvergleich bereits am 
22.01.2008 in Griechenland einen Asylantrag gestellt hätten führten Sie an, dass Sie jetzt nach Griechenland 
gefahren wären. Auf die Frage wie lange Sie anlässlich Ihrer Asylantragsstellung vom 22.01.2008 in 
Griechenland aufhältig gewesen wären gaben Sie wiederum an, dass Sie erst jetzt nach Griechenland gekommen 
wären. Schließlich wurden Sie erneut auf Ihre Wahrheitspflicht im Verfahren hingewiesen. Auf Wiederholung 
der zuvor gestellten Frage antworteten Sie jedoch wiederum, dass Sie 2008 nicht in Griechenland gewesen 
wären. In Ihrer Einvernahme am 25.01.2012 führten Sie nach Belehrung über Ihre Mitwirkungs- und 
Wahrheitspflichten an, dass Sie damals gelogen hätten. In Ihrem Lager hätten mehrere Asylwerber gelebt. Diese 
hätten Ihnen gesagt, dass Sie nicht sagen dürfen, dass sie aus Griechenland kommen würden. Sie hätten damals 
gelogen. Heute müssten Sie die Wahrheit sprechen. Auf dezidierte Nachfrage, ob Sie noch in einem anderen 
Punkt nicht die Wahrheit gesagt hätten führten Sie an, dass Sie nur bezüglich Griechenland nicht die Wahrheit 
gesagt hätten. Sonst hätten Sie immer die Wahrheit gesagt. Schließlich führten Sie auf konkrete Nachfrage in 
dieser Einvernahme an, dass Sie Ihr Heimatland im Februar 2007 verlassen hätten. Sie hätten sich vom Jahr 2007 
bis Ende 2011 in Griechenland aufgehalten. Somit waren sowohl Ihre chronologischen Angaben zu Ihrer 
Ausreise massiv widersprüchlich, als auch Ihre Angaben rund um Ihren Aufenthalt in Griechenland. Dass Sie 
bereits in einem derart zentralen Punkt widersprüchliche Angaben tätigen, spricht nicht für Ihre 
Glaubwürdigkeit. Ihre Angabe, wonach Ihnen andere Asylwerber gesagt hätten, dass Sie nicht sagen sollen, dass 
Sie aus Griechenland kommen würden, vermag Ihre Widersprüche ebenfalls nicht zu entkräften, zumal Sie 
bereits in Ihrer Einvernahme am 25.10.2011 dezidiert und wiederholt auf Ihre Wahrheitspflichten im Verfahren 
hingewiesen wurden. Zudem haben Sie selbst angegeben, dass Sie sich in Griechenland aufgehalten haben. 
 

Weiters waren auch Ihre Angaben zu Ihrem Fluchtgrund selbst nicht einheitlich und in sich stimmig. So führten 
Sie noch im Zuge Ihrer Erstbefragung am 18.10.2011 an, dass Ihnen die allgemeinen Missstände in Pakistan 
keine andere Wahl gelassen hätten, als ins sichere Europa zu flüchten. Auf die Frage was Sie bei einer Rückkehr 
befürchten würden gaben Sie an, dass sich die Leute dort grundlos umbringen würden. Sie bezogen sich somit 
auf die allgemeine Lage in Pakistan, und brachten keine individuelle Bedrohungsgefährdung vor. In Ihrer 
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Einvernahme am 25.10.2011 wurden Sie danach gefragt, was Sie in Ihrer Erstbefragung mit allgemeinen 
Missständen gemeint hätten. Darauf antworteten Sie, dass die allgemeine Situation in Pakistan derart schlecht 
wäre, dass man keine Arbeit bekommen würde. Es würde jeden Tag irgendwo eine Schießerei geben. Man 
würde nicht wissen, ob man lebendig nach Hause zurückkommen würde, oder nicht. Ihre Familie hätte dann 
beschlossen, Sie ins Ausland zu schicken. Auf die Frage, ob Sie in Pakistan gezielt gegen Sie persönlich 
gerichteten Verfolgungshandlungen ausgesetzt gewesen wären gaben Sie an, dass Sie Ende 2010 von der Arbeit 
nach Hause unterwegs gewesen wären. Es hätte eine Schießerei gegeben. Vor Ihnen wäre jemand zu Fuß 
gegangen, er wäre ca. drei Meter vor Ihnen gegangen. Er wäre angeschossen worden und wäre gestorben. Sie 
würden nicht wissen, wer da geschossen hätte, und warum da geschossen worden wäre. Sie wären dann bei der 
Polizei in Lahore gewesen. Diese hätten immer gesagt, dass Sie morgen wieder kommen sollten. Sie hätten nur 
eine Anzeige erstatten wollen. Sie wären insgesamt drei Mal dort gewesen. Somit bezogen Sie sich auch 
diesbezüglich auf die allgemeine Lage in Pakistan, und brachten keine konkrete Bedrohungs- oder 
Verfolgungsgefährdung zu Protokoll, obwohl Sie die Gelegenheit dazu gehabt hätten. In Ihrer Einvernahme am 
25.01.2011 steigerten Sie schließlich Ihr Vorbringen insofern, als Sie anführten der sunnitischen Minderheit in 
Pakistan anzugehören, und deshalb einer Verfolgung durch die schiitische Mehrheit ausgesetzt zu sein. 
Diesbezüglich ist anzuführen, dass Sie einen derartigen Sachverhalt in Ihrem bisherigen Verfahren in keinster 
Weise vorbrachten. Dazu ist anzumerken, dass es nicht einleuchtend ist, dass Sie sich in Ihrer Erstbefragung, wo 
Sie sich nur kurz zu Ihrem Fluchtgrund äußern können, zwar auf die allgemeine Situation in Pakistan beziehen, 
dass Sie aber eine individuelle Gefährdungssituation nicht erwähnen. So ist vielmehr anzunehmen, dass man sich 
in einer derartigen Situation primär auf jenen Fluchtgrund bezieht, durch den man individuell betroffen ist, und 
nicht auf eine allgemeine Situation, die jeden Menschen in gleichen Maßen betrifft. Zudem ist anzuführen, dass 
Sie im Rahmen der Schilderung Ihrer Fluchtgründe in Ihrer Einvernahme am 25.01.2012 mit keinem Wort 
erwähnten, dass Sie Zeuge einer Schießerei geworden sind, und deshalb bei der Polizei eine Anzeige erstatten 
wollten. Erst auf die dezidierte Fragestellung, inwiefern Sie Probleme mit der Polizei hätten gaben Sie an, dass 
Sie einmal von der Arbeit nach Hause gegangen wären. Dabei hätten die Schiiten Sie umbringen wollen. Sie 
hätten Sie umbringen und dann verletzen wollen. Auf die Frage wann dieser Vorfall gewesen wäre gaben Sie an, 
dass es Ende 2006 gewesen wäre. Dazu ist anzumerken, dass Sie noch in Ihrer Einvernahme am 25.10.2011 
anführten, dass der Vorfall Ende 2010 vorgefallen wäre. Zudem führten Sie in der damaligen Einvernahme nicht 
an, dass die Täter Schiiten gewesen wären. Auf weitere Nachfrage in Ihrer Einvernahme am 25.01.2012 ergab 
sich schließlich ebenfalls, dass Sie nicht wissen würden ob es sich dabei um Schiiten gehandelt hätte. Es wäre 
eine Vermutung gewesen. 
 

Zusammenfassend ist zu Ihren massiven und vielfachen widersprüchlichen Angaben anzuführen, dass aufgrund 
dieser erheblichen Diskrepanz, die einen wesentlichen Sachverhaltsteil Ihres Vorbringens betrifft, im Rahmen 
einer Gesamtbetrachtung die Glaubwürdigkeit hinsichtlich Ihres Gesamtvorbringens erheblich erschüttert wird, 
da kein Grund ersichtlich ist, warum Sie widersprüchliche Angaben tätigen sollen, wenn Sie tatsächlich 
Asylrelevantes erlebt hätten. Dazu ist überdies anzumerken, dass Ihnen die Niederschrift Ihrer Erstbefragung 
vom 18.10.2011 rückübersetzt wurde. Demnach hätte es keine Verständigungsprobleme gegeben, was Sie mit 
Ihrer Unterschrift bestätigten. In Ihrer Einvernahme am 25.10.2011 wurden Sie danach gefragt, ob Sie im 
Verfahren bis dato der Wahrheit entsprechende Angaben gemacht hätten, und bejahten diese Frage. Sie wurden 
danach gefragt, ob Sie den Dolmetscher einwandfrei verstanden haben, und ob Sie der Einvernahme folgen 
konnten, und bejahten diese Frage ebenfalls. Schließlich wurde Ihnen die Niederschrift rückübersetzt. Nach 
Rückübersetzung verneinten Sie die Frage nach etwaigen Einwendungen gegen die Niederschrift, und bejahten 
die Frage, ob alles vollständig und richtig protokolliert worden wäre. Anschließend bestätigten Sie die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der Niederschrift und der Rückübersetzung. In Ihrer Einvernahme am 
25.01.2012 wurden Sie erneut danach gefragt, ob Sie abgesehen von Ihrer Angabe zu Griechenland noch in 
einem anderen Punkt nicht die Wahrheit gesagt haben, und haben angeführt, dass Sie ansonsten immer die 
Wahrheit gesagt haben. Zudem bejahten Sie die Fragen, ob Ihnen Ihre bisherigen Befragungen und 
Einvernahmen jeweils rückübersetzt und korrekt protokolliert wurden, und ob Sie den Dolmetscher in Ihren 
bisherigen Befragungen einwandfrei verstanden hätten. Die Frage, ob Sie zu Ihren bisher getätigten Aussagen in 
Ihren bisherigen Befragungen noch etwas hinzufügen oder korrigieren möchten, verneinten Sie. Zudem wurde 
Ihnen auch Ihre Einvernahme am 25.01.2012 vom Dolmetscher rückübersetzt. Im Anschluss führten Sie an, dass 
Sie den Dolmetscher während der gesamten Einvernahme einwandfrei verstanden haben, dass Sie keine 
Einwände gegen die Niederschrift hätten, und dass Ihre Einvernahme richtig und vollständig protokolliert wurde. 
Somit können Ihre Widersprüche auch nicht auf etwaige Verständigungsprobleme zurückgeführt werden. 
 

Sie haben Ihr Vorbringen im Laufe des Verfahrens somit unterschiedlich und widersprüchlich dargestellt, und 
maßgebliche Tatsachen erst später im Laufe des Asylverfahrens vorgebracht. Zudem ist es Ihnen nicht gelungen, 
Ihr Vorbringen derart zu gestalten, dass Ihre Angaben wahrscheinlich und einleuchtend erscheinen und mit den 
Tatsachen oder allgemeinen Erfahrungen übereinstimmen, weshalb Ihrem Vorbringen zu einer 
Verfolgungsgefährdung die Glaubhaftigkeit abzusprechen war. Dies betrifft unter anderem Ihr Vorbringen, 
wonach Ihr Onkel im Jahr 1998 in Ihrem Heimatdorf XXXX als Imam tätig gewesen wäre, den sunnitischen 
Glauben unter den Dorfbewohnern - die laut Ihren Angaben mehrheitlich der schiitischen Glaubensgemeinschaft 
angehören würden - verbreitet hätte, und deshalb Probleme mit den Dorfbewohnern bekommen hätte. Deshalb 
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wäre Ihre gesamte Familie aus dem Dorf XXXX weggezogen, und wäre im Jahr 2001 wieder nach XXXX 
zurückgekehrt. Ihr Onkel hätte Ihnen viel über den Glauben beigebracht, was Sie wiederum den Dorfbewohnern 
nähergebracht haben. Ihr Onkel hätte das Heimatdorf verlassen, und wäre nach Lahore gegangen. Schließlich 
hätten Sie Probleme mit den schiitischen Dorfbewohnern bekommen, da Sie den sunnitischen Glauben im Dorf 
verbreitet hätten. Sie wären im Jänner 2005 von Schiiten bedroht worden, und im Mai 2005 wären Sie 
geschlagen worden. Sie hätten eine Anzeige erstatten wollen, aber Ihr Onkel in Lahore hätte gesagt, dass das 
nichts bringen würde, da die Polizei in Ihrem Heimatdorf mehrheitlich aus Schiiten bestehen würde, und diese 
dagegen nichts machen würden. Somit sind Sie im Oktober 2005 nach Lahore gegangen. Auf dezidierte 
Nachfrage in Ihrer Einvernahme am 25.01.2012 führten Sie dazu an, dass es zu zwei Vorfällen gekommen wäre, 
und dass danach in Ihrem Heimatdorf nichts mehr vorgefallen wäre, da Ihr Onkel gesagt hätte, dass Sie nach 
Lahore gehen sollten. Sie wären dann im Oktober 2005 nach Lahore gegangen. 
 

Ihr diesbezügliches Vorbringen ist nicht glaubhaft. So führten Sie erst in Ihrer Einvernahme am 25.01.2012 an, 
dass Sie Probleme mit Angehörigen der schiitischen Glaubensgemeinschaft hätten, und nicht bereits von Beginn 
Ihres Verfahrens an. Zudem ist es in keinster Weise nachvollziehbar, dass Ihr Onkel in Ihrem Heimatdorf 
Probleme gehabt hätte, und deshalb nach Lahore gegangen wäre, zumal Sie in Ihrer Einvernahme am 25.01.2012 
ebenfalls anführten, dass Ihr Onkel in Ihrem Heimatdorf XXXX ein eigenes Haus besitzen würde, und dort 
gemeinsam mit Ihrer Großmutter leben würde. Ihre diesbezüglichen Angaben sind somit massiv 
widersprüchlich, und Ihr Vorbringen nicht glaubhaft. Abgesehen davon ist es nicht plausibel und 
nachvollziehbar, dass gerade Sie einer derartigen Bedrohung und Verfolgung durch schiitische Dorfbewohner 
ausgesetzt sein sollten, dass Sie aus Ihrem Heimatdorf nach Lahore flüchten hätten müssen. So wäre es laut Ihren 
Angaben im Jahr 2005 zu zwei Vorfällen gekommen. Von Mai 2005 bis zum Verlassen Ihres Heimatdorfes im 
Oktober 2005 wäre es hingegen zu keinerlei Zwischenfällen mehr gekommen, was nicht auf eine konkrete 
Bedrohung Ihrer Person schließen lässt. Zudem lebt Ihre Familie weiterhin in Ihrem Heimatdorf, was nicht 
darauf hinweist, dass diese einer Bedrohung durch die angebliche schiitische Mehrheit in Ihrem Heimatdorf 
ausgesetzt sind. 
 

Zu Ihrem Vorbringen, dass Sie im Mai 2005 von mehreren Schiiten geschlagen und mit einer Holzstange im 
Schulterbereich verletzt worden wären, ist folgendes anzumerken: 
 

Die Herkunftsmöglichkeiten der von Ihnen dargelegten Verletzungen sind vielfältig, weshalb diese nicht 
zwingend mit den von Ihnen geschilderten Umständen, nämlich einer Verletzung durch mehrere Schiiten 
einhergehen. Überdies ist anzumerken, dass aufgrund der bereits ausgeführten Erwägungen im Rahmen der 
Beweiswürdigung von der absoluten Unglaubwürdigkeit Ihrer mündlichen Angaben, und daher auch zu Ihren 
Angaben in Bezug auf den von Ihnen behaupteten Ereignissen und Vorfällen im Zusammenhang mit 
Angehörigen der schiitischen Glaubensgemeinschaft in Pakistan ausgegangen wird. Es wird daher davon 
ausgegangen, dass Ihre Verletzungen von asylrechtlich irrelevanten Sachverhalten herrühren. Zu Ihrem 
Vorbringen, wonach es Ende 2006 in Lahore zu einem Vorfall am Nachhauseweg gekommen wäre, ist 
anzuführen, dass auch diesbezüglich keine gegen Sie gerichtete konkrete und individuelle Bedrohung aufgrund 
Ihrer Religionszugehörigkeit erblickt werden kann. So führten Sie an, dass die Schiiten Sie umbringen wollten. 
Die Schiiten hätten Sie umbringen und dann verletzen wollen. In Pakistan hätten die Schiiten mehr Rechte als 
Sunniten. Der Präsident von Pakistan wäre auch Schiit, er würde nicht zu den Sunniten gehören, das wäre alles. 
Auf Aufforderung den Vorfall zu schildern führten Sie an, dass Sie von der Arbeit gekommen wären und nach 
Hause gehen wollten. Sie wären auf der Straße gewesen. Dann wären zwei Personen mit einem Moped 
gekommen. Sie hätten einfach geschossen. Vor Ihnen wäre eine Person gewesen, diese wäre sofort tot gewesen. 
Sie würden nicht wissen, ob die Schiiten Sie, oder diese Person umbringen wollten. Sie hätten mit Ihrem Onkel 
gesprochen, er hätte gesagt, dass Ihnen die Polizei nicht helfen würde. Ihr Onkel hätte gesagt, dass Sie besser in 
das Ausland gehen sollten. Auf Nachfrage führten Sie an, dass Ihnen bei diesem Vorfall nichts passiert wäre. 
Auf die Frage, woher Sie wissen würden, dass die Personen auf dem Moped Schiiten gewesen wären gaben Sie 
an, dass es eine Vermutung wäre. In Lahore würde es öfter Streitereien geben. Auch zwischen Sunniten und 
Schiiten. Dazu ist anzuführen, dass Sie sich diesbezüglich lediglich auf Vermutungen stützen. So hätte es sich 
auch um andere Personen als Schiiten handeln können. Dass Sie bei diesem Vorfall unversehrt geblieben sind, 
und eine andere Person getötet wurde, lässt im Übrigen nicht darauf schließen, dass das Ziel dieser Personen 
tatsächlich Ihre Tötung gewesen ist. 
 

Schließlich wurden Sie danach gefragt, warum Sie nicht in einen anderen Teil Ihres Herkunftsstaates gegangen 
sind. Dazu führten sie lediglich an, dass es die Schiitenmehrheit geben würde, und dass Sie deshalb Angst 
hätten. Die Schiiten hätten in Pakistan die Macht. Auf die Frage woher Sie diese Informationen hätten gaben Sie 
an, dass 55 % der Soldaten dem schiitischen Glauben angehören würden, 65 % der Polizei Schiiten wären, und 
auch im Parlament in Pakistan eine schiitische Mehrheit bestehen würde. Somit haben Sie die dezidiert gestellte 
Frage nicht beantwortet. Nach Wiederholung der Frage gaben Sie schließlich an, dass Sie immer Schiiten sehen 
würden, wenn Sie irgendwo hingehen würden. Es würde zudem viele Bombenanschläge in Pakistan geben, diese 
würden von Schiiten verübt werden. Dazu ist anzuführen, dass es in keinster Weise nachvollziehbar ist, wie Sie 
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mit bloßem Auge erkennen können, dass es sich um die Menschen, die sich gerade in Ihrem Umfeld befinden, 
um schiitische Glaubensangehörige handelt, und nicht um Personen, die der sunnitischen Glaubensrichtung oder 
auch anderen Glaubensrichtungen angehören. Deshalb wurden Sie aufgefordert, Merkmale zu nennen, wie man 
Schiiten von Sunniten unterscheiden kann. Daraufhin antworteten Sie, dass die Schiiten einen Stein nehmen 
würden, wenn sie zu beten anfangen. Sie hätten auf der Stirn einen schwarzen Punkt. Die Frage, ob die Schiiten 
den 
 

schwarzen Punkt ständig auf der Stirn haben würden - Tag und Nacht - bejahten Sie. Dazu ist anzumerken, dass 
es nicht den Länderkenntnissen der ho. Behörde entspricht, dass alle Schiiten ständig einen schwarzen Punkt an 
der Stirn haben würden, was es ermöglicht, die Schiiten offensichtlich und eindeutig von Sunniten und 
Andersgläubigen unterscheiden zu können. Ihr Vorbringen ist nicht schlüssig und nachvollziehbar. 
 

Zu Ihrer Angabe, wonach Sie in Ihrem Herkunftsstaat Probleme mit der Polizei hätten, führten Sie auf konkrete 
Nachfrage an, dass Sie damit gemeint hätten, dass die Polizei auf einen hören würde und helfen würde, wenn 
man viel Geld dabei haben würde. Sie hätten sich bezüglich des Vorfalles in Lahore Ende 2006 auch an die 
Polizei gewandt, und diese hätten stets zu Ihnen gesagt, dass Sie am nächsten Tag wieder kommen sollten, damit 
Sie Ihre Anzeige erstatten könnten. Somit ist Ihrem Vorbringen nicht zu entnehmen, dass Sie in Ihrem 
Herkunftsstaat einer Verfolgung durch die Polizei ausgesetzt wären. Abgesehen von der Unglaubwürdigkeit 
Ihres Vorbringens ist in diesem Zusammenhang zudem auf die Länderfeststellungen der ho. Behörde zu 
verweisen, denen nicht entnommen werden kann, dass es für einen sunnitischen Staatsangehörigen nicht möglich 
wäre, sich an die Behörden des Heimatlandes zu wenden. 
 

Bezüglich Ihres Vorbringens, wonach Sie als Angehöriger der sunnitischen Minderheit in Pakistan einer 
Bedrohung durch Angehörige der schiitischen Mehrheit ausgesetzt sind, ist überdies auf die Länderfeststellungen 
der ho. Behörde zu verweisen. So geht aus den Länderfeststellungen der ho. Behörde eindeutig hervor, dass die 
Verfassung Religionsfreiheit garantiert, und dass für alle religiösen Minderheiten entsprechende Einrichtungen 
für die freie Religionsausübung zur Verfügung zu stellen sind. Weiters geht aus den Länderfeststellungen hervor, 
dass der Staat große Anstrengungen unternimmt, Konflikte und die inter-konfessionelle Gewalt zwischen 
Gruppierungen der schiitischen Minderheit (bis zu 20% der Muslime Pakistans) und der sunnitischen Mehrheit 
(ca. 80%) einzugrenzen. Somit ergibt sich aus den Länderfeststellungen der ho. Behörde, dass es sich bei den 
sunnitischen Glaubensangehörigen nicht um eine Minderheit handelt - wie Sie es in Ihrem Verfahren 
vorbrachten - sondern dass die Mehrheit der Bevölkerung der sunnitischen Glaubensgemeinschaft angehört. 
Demzufolge entsprachen Ihre Angaben auch diesbezüglich nicht den tatsächlichen Begebenheiten, was ebenfalls 
nicht auf ein glaubhaftes Vorbringen hinweist. Ihnen wurde die Möglichkeit gegeben zu den 
Länderfeststellungen Stellung zu nehmen. Ihre Stellungnahme erschöpfte sich darin, dass Sie in den Raum 
gestellte Behauptungen anführten. Eine fundierte Quelle dazu nannten Sie nicht, vielmehr bezogen Sie Ihre 
Informationen von Ihrem Onkel. Somit traten Sie den Länderfeststellungen der ho. Behörde nicht qualifiziert 
entgegen, weshalb von deren Richtigkeit ausgegangen wird. 
 

Aufgrund der o.a. Umstände war Ihrem Vorbringen zu einer Verfolgungsgefährdung gänzlich die 
Glaubwürdigkeit abzusprechen. 
 

Dass Sie in Ihrem Heimatstaat nicht politisch aktiv waren, kein Mitglied einer Partei waren und keine Probleme 
wegen Ihrer Volksgruppenzugehörigkeit hatten, ergibt sich aus dem Umstand, dass Sie dies verneinten als Sie 
dezidiert danach gefragt wurden. Zudem sind auch aus Ihren übrigen Ausführungen derartige Probleme nicht 
erkennbar. 
 

Andere Umstände brachten Sie auch nicht vor und ergaben sich auch nicht. 
 

 - betreffend die Feststellung Ihrer Situation im Falle der Rückkehr: 
 

Wie oben ausgeführt, konnte eine Gefährdung hinsichtlich asylrelevanter Umstände nicht erkannt werden, 
sodass auch im Falle einer Rückkehr nach Pakistan eine diesbezügliche Gefährdung nicht als gegeben anzusehen 
war. 
 

Im Hinblick auf Ihr Vorbringen, wonach Sie in Ihrem Herkunftsstaat einer Verfolgung durch Angehörige der 
schiitischen Glaubensgemeinschaft ausgesetzt sind, ergab sich keine asylrelevante Verfolgung und damit 
einhergehende Gefährdung in einem Ausmaß, das einer Rückkehr nach Pakistan entgegenstehen würde. So 
gestaltete sich Ihr Vorbringen als gänzlich unglaubwürdig, wie bereits bei der Beweiswürdigung zu den Gründen 
für das Verlassen des Herkunftslandes näher ausgeführt wurde. 
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Weiters liegen laut den Länderfeststellungen zu Ihrem Heimatland auch sonst keine Informationen über eine 
gezielte Verfolgung von abgewiesenen Asylwerbern vor, weshalb auch diesbezügliche Rückkehrbefürchtungen 
nicht begründet sind. 
 

Zudem sind Sie eine junger, gesunder Mann der arbeitsfähig ist, und somit bei einer Rückkehr in die Heimat den 
Lebensunterhalt zumindest mit Gelegenheitsjobs bestreiten kann. So verfügen Sie über eine Schulausbildung, 
und haben bereits vor Ihrer Ausreise aus Pakistan als Arbeiter in der Metallverarbeitung als Türemacher 
gearbeitet. Bezüglich Ihres Gesundheitszustandes ist auf die Beweiswürdigung zu den Feststellungen zu Ihrer 
Person zu verweisen, wonach Sie gesund sind, und an keiner behandlungsbedürftigen Krankheit leiden. 
 

Überdies befindet sich laut Ihren glaubhaften Angaben Ihre Familie weiterhin in Pakistan, und es konnte Ihrem 
Vorbringen nicht entnommen werden, dass Sie nach einer allfälligen Rückkehr nach Pakistan durch Ihre 
Verwandten nicht mehr unterstützt werden würden. Zudem ergibt sich aus den ho. Länderfeststellungen, dass im 
Falle einer Rückkehr in den Familienverband die Grundversorgung im Rahmen von dessen wirtschaftlicher 
Leistungsfähigkeit gesichert ist. So wurden Sie bereits im Zuge Ihrer Reisebewegungen mehrmals von Ihrem 
Onkel XXXX durch beträchtliche Geldsummen finanziell unterstützt. 
 

Auch ansonsten kann weder im Hinblick auf Ihr individuelles Vorbringen, noch aus den Länderfeststellungen 
der ho. Behörde auf eine etwaige Rückkehrgefährdung in Ihrem Fall geschlossen werden, weshalb eine 
Gefährdung im Falle einer Rückkehr nicht erkannt werden konnte. 
 

 - betreffend die Feststellungen über Ihr Privat- und Familienleben: 
 

Dass Sie volljährig sind, ledig sind, in Österreich in Grundversorgung leben, in Österreich keiner legalen 
Beschäftigung nachgehen, kein Mitglied in einem Verein sind, einen Deutschkurs besuchen und ansonsten keine 
Ausbildung absolvieren, dass Sie Ihre Zeit lediglich in Ihrer Unterkunft verbringen und manchmal spazieren 
gehen, sowie dass Sie in Österreich keine besonderen Anknüpfungspunkte und keine Freunde haben, ergibt sich 
aus Ihren diesbezüglich schlüssigen und nachvollziehbaren Angaben im Verfahren. 
 

Weiters ergeben sich die Feststellungen zu Ihrem Privat- und Familienleben aus EKIS und ZMR Anfragen. 
 

Dass Sie in Österreich nicht straffällig wurden, ergibt sich aus Anfragen beim österreichischen Strafregister, 
wonach im Strafregister der Republik Österreich keine Verurteilung aufscheint. 
 

 - betreffend die Lage in Ihrem Herkunftsland: 
 

Die Feststellungen zu Ihrem Herkunftsland basieren auf einer Zusammenstellung der Staatendokumentation des 
BAA. Diese ist gemäß § 60 Abs. 2 AsylG 2005 zur Objektivität verpflichtet. Die Qualität ihrer Arbeit wird auch 
durch die vom Staatendokumentationsbeirat beschlossenen und erarbeiteten Standards der Staatendokumentation 
sichergestellt. Es ist daher davon auszugehen, dass alle zitierten Unterlagen von angesehenen staatlichen und 
nichtstaatlichen Einrichtungen stammen, ausgewogen zusammengestellt wurden und somit keine Bedenken 
bestehen, sich darauf zu stützen. Die Länderfeststellungen ergeben sich aus den zitierten, unbedenklichen 
Quellen. Bezüglich der von der erkennenden Behörde getätigten Feststellungen zur allgemeinen Situation in 
Ihrem Herkunftsland ist festzuhalten, dass diese Kenntnisse als notorisch vorauszusetzen sind. Gemäß § 45 
Absatz 1 AVG bedürfen nämlich 
 

Tatsachen, die bei der Behörde offenkundig sind (so genannte "notorische" Tatsachen; vergleiche 
Walter/Thienel, Verwaltungsverfahrensgesetze 13-MSA1998-89) keines Beweises. 
 

Zur Aktualität der Quellen, die für die Feststellungen herangezogen wurden, wird angeführt, dass diese, soweit 
sich die erkennende Behörde auf Quellen älteren Datums bezieht, aufgrund der sich nicht geänderten 
Verhältnisse nach wie vor als aktuell bezeichnet werden können. 
 

"Offenkundig" ist eine Tatsache dann, wenn sie entweder "allgemein bekannt" (notorisch) oder der Behörde im 
Zuge ihrer Amtstätigkeit bekannt und dadurch "bei der Behörde notorisch" (amtsbekannt) geworden ist; 
"allgemein bekannt" sind Tatsachen, die aus der alltäglichen Erfahrung eines Durchschnittsmenschen - ohne 
besondere Fachkenntnisse - hergeleitet werden können (VwGH 23.01.1986, 85/02/0210; vergleiche auch 
Fasching; Lehrbuch 2 Rz 853). Zu den notorischen Tatsachen zählen auch Tatsachen, die in einer Vielzahl von 
Massenmedien in einer der Allgemeinheit zugänglichen Form über Wochen hin im Wesentlichen gleich lautend 
und oftmals wiederholt auch für einen Durchschnittsmenschen leicht überprüfbar publiziert wurden, wobei sich 
die Allgemeinnotorietät nicht auf die bloße Verlautbarung beschränkt, sondern allgemein bekannt ist, dass die in 
den Massenmedien verbreiteten Tatsachen auch der Wahrheit entsprechen. 
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Im Rahmen Ihrer Einvernahme am 25.01.2012 wurde Ihnen eine kurze Fassung der Länderfeststellungen Ihres 
Herkunftsstaates vom anwesenden Dolmetscher zur Kenntnis gebracht. Ihnen wurde zudem die Möglichkeit 
gegeben zu den Länderfeststellungen Stellung zu nehmen. Dazu gaben Sie an, dass die Mehrheit richtig wäre, 
aber dass auch etwas falsch wäre. Auf dezidierte Nachfrage gaben Sie an, dass im Justizbereich in Pakistan die 
Richter und Anwälte Schiiten wären. Im Medienbereich würde es auch viele Angehörige von Schiiten geben. 
Laut den Länderfeststellungen würde es 20 % Schiiten geben, das wäre falsch. Es würde ca. 60 % Schiiten 
geben. Es würde weniger Sunniten geben. Weiters führten Sie an, dass es in Khyber-Pakhtunkhwa keine 
Streitereien zwischen Sunniten und Schiiten geben würde. Sie hätten eigne Gesetze und hätten eine eigene 
Polizei. Dort wären die Sunniten die Mehrheit. Ansonsten wäre alles richtig gewesen. Auf die Aufforderung, die 
Quellen zu nehmen aus denen Sie diese Informationen bezogen haben antworteten Sie, dass Sie alles von Ihrem 
Onkel erfahren hätten. In Griechenland hätten Sie oft mit ihm telefoniert. Dazu ist anzuführen, dass es sich um 
Ihre Angaben um von Ihnen aufgestellte Behauptungen handelt. Somit sind Sie den Länderfeststellungen der ho. 
Behörde in keinster Weise qualifiziert entgegentreten, weshalb von deren Richtigkeit ausgegangen wird. 
 

[...] 
 

Die vom BAA vorgenommene Beweiswürdigung ist im Wesentlichen im Sinne der allgemeinen Denklogik und 
der Denkgesetze in sich schlüssig und stimmig. Sie steht auch im Einklang mit der Judikatur des 
Verwaltungsgerichtshofes, wonach die Behörde einen Sachverhalt grundsätzlich nur dann als glaubwürdig 
anzunehmen braucht, wenn der Asylwerber während des Verfahrens im Wesentlichen gleich bleibende Angaben 
macht, wenn diese Angaben wahrscheinlich und damit einleuchtend erscheinen und wenn erst sehr spät 
gemachte Angaben nicht den Schluss aufdrängten, dass sie nur der Asylerlangung um jeden Preis dienen sollten, 
der Wirklichkeit aber nicht entsprechen. Als glaubhaft könnten Fluchtgründe im Allgemeinen nicht angesehen 
werden, wenn der Asylwerber die nach seiner Meinung einen Asyltatbestand begründenden Tatsachen im Laufe 
des Verfahrens unterschiedlich oder sogar widersprüchlich darstellt, wenn seine Angaben mit den der Erfahrung 
entsprechenden Geschehnisabläufen nicht vereinbar und daher unwahrscheinlich erscheinen oder wenn er 
maßgebliche Tatsachen erst sehr spät im Laufe des Asylverfahrens vorbringt (VwGH 6.3.1996, 95/20/0650). 
 

Die freie Beweiswürdigung ist ein Denkprozess der den Regeln der Logik zu folgen hat und im Ergebnis zu 
einer Wahrscheinlichkeitsbeurteilung eines bestimmten historisch-empirischen Sachverhalts, also von Tatsachen, 
führt. Der Verwaltungsgerichtshof führt dazu präzisierend aus, dass eine Tatsache in freier Beweiswürdigung nur 
dann als erwiesen angenommen werden darf, wenn die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens ausreichende und 
sichere Anhaltspunkte für eine derartige Schlussfolgerung liefern (VwGH 28.09.1978, Zahl 1013, 1015/76). 
Hauer/Leukauf, Handbuch des österreichischen Verwaltungsverfahrens, 

5. Auflage, § 45 AVG, E 50, Seite 305, führen beispielsweise in Zitierung des Urteils des Obersten Gerichtshofs 
vom 29.02.1987, Zahl 13 Os 17/87, aus: "Die aus der gewissenhaften Prüfung aller für und wider vorgebrachten 
Beweismittel gewonnene freie Überzeugung der Tatrichter wird durch eine hypothetisch denkbare andere 
Geschehensvariante nicht ausgeschlossen. Muss doch dort, wo ein Beweisobjekt der Untersuchung mit den 
Methoden einer Naturwissenschaft oder unmittelbar einer mathematischen Zergliederung nicht zugänglich ist, 
dem Richter ein empirisch-historischer Beweis genügen. Im gedanklichen Bereich der Empirie vermag daher 
eine höchste, ja auch eine (nur) hohe Wahrscheinlichkeit die Überzeugung von der Richtigkeit der 
wahrscheinlichen Tatsache zu begründen, (...)". 
 

Aus Sicht des Asylgerichtshofes ist unter Heranziehung dieser, von der höchstgerichtlichen Judikatur 
festgelegten, Prämissen für den Vorgang der freien Beweiswürdigung dem Bundesasylamt nicht 
entgegenzutreten, wenn es das ausreisekausale Vorbringen im Ergebnis als nicht glaubhaft qualifiziert. 
 

Als besonders erheblich in diesem Verfahren erachtet es der AsylGH insbesondere, dass die bP in ihren ersten 
beiden Einvernahmen im Wesentlichen gleichbleibend auf ausdrückliche Nachfrage keine individuelle 
Verfolgung darlegte, sondern sich auf die allgemeine Lage in Pakistan berief. Erst nachdem die bP durch eine 
Flüchtlingsorganisation vertreten wurde, legte sie neu und unbescheinigt geblieben, eine individuelle, auf 
religiöse Gründe abgestimmte Fluchtgeschichte dar. 
 

Die bP wechselte damit ihre Fluchtgründe aus bzw. steigerte sie diese erheblich. Es ist aus dem Akteninhalt kein 
vernünftiger Grund ersichtlich, weshalb die bP diese, in der letzten Einvernahme neu dargelegten 
Ausreisegründe, nicht schon in den vorherigen beiden Einvernahmen darlegen hätte können, sofern sie den 
Tatsachen entsprechen würden. Auf Grund des Verschweigens geht der AsylGH jedenfalls davon aus, dass es 
sich dabei um keine glaubhaften ausreisekausalen Realerlebnisse der bP handelt, die eine wohlbegründete Furcht 
vor Verfolgung darzulegen in der Lage wären. 
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Auch in der Beschwerde wird keine plausible Erklärung für dieses späte Vorbringen geliefert. Es wird lediglich 
ausgeführt, dass der geschilderte Vorfall, bei dem direkt vor ihr eine Person erschossen worden sei, sie dies in 
dem Zusammenhang angeführt habe, dass man "wegen ihrer Religion dort nicht in Frieden leben könne". 
 

Dies kann den Niederschriften, welche im Verfahren der volle Beweis iSd § 15 AVG zukommt, jedoch nicht 
ansatzweise entnommen werden. 
 

Dass es hier zur "Glaubhaftmachung" (der Gefahr einer asylrelevanten Verfolgung ausgesetzt zu sein) quasi 
wegen der Offenkundigkeit einer Verfolgungsgefahr überhaupt keiner Bescheinigungsmittel bedurft hätte, bietet 
der gegenständliche Fall keinen Anhaltspunkt (vgl zB. auch VwGH 25.06.2003, Zahl 2000/04/0092). 
 

Abseits der nationalen Rechtsprechung sind zur Beurteilung der Glaubhaftmachung auch die europarechtlichen 
Vorgaben von Bedeutung. So normiert die - nicht direkt anwendbare - Statusrichtlinie 2004/83/EG des Rates 
vom 29. April 2004 als Ausfluss der Staatenpraxis in deren Artikel 4 Absatz 1 und 5 Folgendes: "Wenden die 
Mitgliedstaaten den in Absatz 1 Satz 1 genannten Grundsatz an, wonach der Antragsteller seinen Antrag auf 
internationalen Schutz begründen muss, und fehlen für Aussagen des Antragstellers Unterlagen oder sonstige 
Beweise, so bedürfen diese Aussagen keines Nachweises, wenn 
 

a) der Antragsteller sich offenkundig bemüht hat, seinen Antrag zu substanziieren; 
 

b) alle dem Antragsteller verfügbaren Anhaltspunkte vorliegen und eine hinreichende Erklärung für das Fehlen 
anderer relevanter Anhaltspunkte gegeben wurde; 
 

c) festgestellt wurde, dass die Aussagen des Antragstellers kohärent und plausibel sind und zu den für seinen Fall 
relevanten besonderen und allgemeinen Informationen nicht in Widerspruch stehen; 
 

d) der Antragsteller internationalen Schutz zum frühest möglichen Zeitpunkt beantragt hat, es sei denn, er kann 
gute Gründe dafür vorbringen, dass dies nicht möglich war; 
 

e) die generelle Glaubwürdigkeit des Antragstellers festgestellt worden ist." 
 

Wendet man im Wege einer richtlinienkonformen Auslegung diese sekundärrechtliche Norm auf das 
gegenständliche Verfahren an, so führt auch dies nicht zum Verzicht auf die Beischaffung von 
Bescheinigungsmitteln seitens der bP, zumal die bP auch zugegebenermaßen im Verfahren nicht die Wahrheit 
sagte und auch dadurch nicht gesagt werden kann, dass sie sich offenkundig bemühte ihren Antrag zu 
substantiieren; weite Teile ihres Vorbringens waren nicht kohärent und plausibel; es kann auch nicht gesagt 
werden, dass die bP zum frühest möglichen Zeitpunkt diesen Antrag stellte, zumal sie auf ihrer Reise nach 
Österreich schon durch als sicher geltende Staaten reisen musste, sie dort aber trotz allg. Möglichkeit keinen 
Antrag stellte; auf Grund ihrer mangelnden Mitwirkung im Asylverfahren kann auch nicht von der generellen 
Glaubwürdigkeit ihrer Person ausgegangen werden. 
 

Hinsichtlich der vom BAA getroffenen Feststellungen zum Herkunftsstaat ist anzuführen, dass in der 
Beschwerde die allgemeine Sicherheitslage vor allem wegen der Terroranschläge unter Zitierung von Berichten 
zutreffend und dem Amtswissen entsprechend als kritisch dargestellt wird. Diese unbestreitbaren und als 
notorisch bekannt zu erachtende allgemeine Sicherheitslage in Pakistan ist jedoch auch aktuell nicht dergestalt, 
dass quasi jeder Bürger in Pakistan einer über die bloße Möglichkeit hinausgehenden, realen Gefährdung von 
Leib und Leben ausgesetzt wäre, sondern - wie auch den in der Beschwerde zitierten Berichten zu entnehmen ist 
- betrifft gerade der Terrorismus, zurückzuführen auf die Auseinandersetzung zwischen den Taleban und der 
pakistanischen Armee, lediglich einige Regionen und richten sich Anschläge vor allem gegen staatliche 
Streitkräfte, Sicherheitsdienste und Polizei, Veranstaltungen politischer Parteien und religiöse Stätten. 
Gelegentlich hat es auch Anschläge auf Märkte gegeben. Der regionale Schwerpunkt liegt in Khyber-
Pakhtunkhwa und den Stammesgebieten. Rund 20 % der in Pakistan lebenden Bevölkerung (also rund 36 
Millionen) sind Schiiten. Insoweit dies für diesen Fall relevant ist, ist somit nicht davon auszugehen, dass sich 
aus aktueller Sicht die Lage in Pakistan entscheidungsrelevant zum Nachteil verändert hätte, was auch seitens 
der bP nicht eingebracht wurde. 
 
 

(Quelle:http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/PakistanSicherheit.html; Abfrage 
17.07.2012). 
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Unter Berücksichtigung des Persönlichkeitsprofils der bP kann somit nicht gesagt werden, dass gerade für sie auf 
Grund der allgemeinen Lage eine landesweite Gefährdung bestünde 
 

Im Rahmen der Beweiswürdigung wird dargestellt, dass es der bP nicht gelungen ist glaubhaft zu machen, dass 
sie die von ihr geschilderten Erlebnisse tatsächlich persönlich so erlebt hat. 
 

Soweit sie mit Ihrer Beschwerde zu der vom BAA herangezogenen Länderfeststellung zu ihrem Herkunftsstaat 
entgegen tritt, ist anzuführen, dass sich in den von ihr zitierten Berichten die von ihr als persönliche 
(Real)Erlebnisse behaupteten, bislang unbescheinigt und auch ohne konkretes Beweisanbot gebliebenen 
Ereignisse (unter konkretem Personenbezug) nicht wiederfinden und somit nicht geeignet sind die 
diesbezügliche Beweiswürdigung des BAA zu erschüttern. 
 

Weder aus der Berichtslage des BAA noch aus den in der Beschwerde angeführten Berichten lässt sich, vor 
allem unter zentraler Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse, die Prognose stellen, dass die bP im Falle 
einer Rückkehr eine mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit drohende asylrelevanten Verfolgungsgefahr oder eine 
über die bloße Möglichkeit hinausgehende reale Gefährdung für hier maßgebliche Rechtsgüter zu gegenwärtigen 
hätte. 
 

Im Ergebnis ist es der bP mit deren Beschwerde weder gelungen eine wesentliche Unschlüssigkeit der 
erstinstanzlichen Beweiswürdigung aufzuzeigen, noch ist sie dieser im Rahmen der Anfechtungsbegründung in 
substantiierter Form entgegengetreten. Hiezu wäre es erforderlich gewesen, dass die bP entweder in begründeter 
Form eine maßgebliche Unrichtigkeit der erstinstanzlichen Beweiswürdigung dargetan oder Argumente 
vorgebracht hätte, die einerseits zu einer anderen Gewichtung oder Bewertung der verfahrensgegenständlichen 
Beweismittel führen würden oder aus denen andererseits im Rahmen der allgemeinen Denklogik eine Prävalenz 
des von ihr dargestellten Geschehnisablaufes gegenüber jenem von der Erstbehörde angenommenen 
hervorleuchtet, was im Ergebnis zu einer anders gelagerten Wahrscheinlichkeitsbeurteilung des der weiteren 
rechtlichen Würdigung zugrunde zu legenden historisch-empirischen Sachverhaltes führen würde. 
 

3. Nach der Beschwerdevorlage erging seitens der vertretenen bP keine Äußerung mehr zu den für das Verfahren 
relevanten Umständen, weshalb der AsylGH davon ausgeht, dass betr. in ihrer persönlichen Sphäre liegenden 
Fakten, keine relevanten Änderungen eingetreten sind. 
 

Andernfalls wäre die bP, welche im Asylverfahren zudem auch Rechtsberatung erhielt und im 
Beschwerdeverfahren auch vertreten wird bei geänderten Umständen im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht zur 
unverzüglichen Mitteilung verhalten, sind doch gerade dem persönlichen Bereich der bP zugehörige 
Sachverhalte für die Behörde [das Gericht] nicht ohne entsprechendes Vorbringen erkennbar (vgl. VwGH 
30.1.2001, 2000/18/0001; VwGH 14.2.2002, 99/18/0199; 24.4.2001, 98/21/0399) und hat die Glaubhaftmachung 
im Wesentlichen auch durch entsprechende Bescheinigungsmittel zu erfolgen, da idR eine bloße unsubstanziierte 
Behauptung zur Glaubhaftmachung im Asylverfahren nach hA nicht ausreicht. 
 

Durch die im Asylverfahren erfolgte Belehrung über die Mitwirkungsverpflichtung im gegenständlichen 
Verfahren, die Aufforderung in den Ladungen zur Mitnahme von für das Verfahren relevanten 
Bescheinigungsmitteln, die einschlägigen Fragestellungen in den Einvernahmen sowie der Begründung des 
Bescheides des BAA, ist für die bP deutlich erkennbar, dass solche, alleine in ihrer persönlichen Sphäre 
liegenden Punkte für die Entscheidung im Asylverfahren von Relevanz sind. 
 

Die Verpflichtung der bP zur initiativen Mitteilung bzw. zum entsprechenden Nachweis an den AsylGH ergibt 
sich insbesondere aus § 15 Abs 1 Z 5 AsylG 2005, wonach ein Asylwerber für das Verfahren relevante 
Unterlagen, soweit diese erst während des Verfahrens hervorkommen oder zugänglich werden, dem 
Asylgerichtshof "unverzüglich" zu übergeben hat. 
 

Die bP hat seit ihrer letzten Äußerung bis zum gegenständlichen Entscheidungszeitpunkt keine Änderung von 
relevanten Umständen, die ihrer persönlichen Sphäre entstammen und für das Verfahren relevant sind, mitgeteilt. 
Das Gericht war daher hier diesbezüglich zu keinem ergänzenden Ermittlungsverfahren verpflichtet und kann 
der AsylGH aus dem Verschweigen der bP vertretbar schließen, dass es seit oa. Zeitpunkt keine relevante 
Änderung hinsichtlich für das Verfahren relevanter Umstände, welche in ihrer persönlichen Sphäre liegen, gibt. 
 

2. Gemäß § 61 (1) AsylG 2005 BGBl I Nr. 100/2005 idF BGBl I Nr. 38/2011 entscheidet der Asylgerichtshof in 
Senaten oder, soweit dies in Abs. 3 oder 3a vorgesehen ist, durch Einzelrichter über 
 

1. Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes und 
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2. [.....] 
 

(2) [.....] 
 

(3) Der Asylgerichtshof entscheidet durch Einzelrichter über Beschwerden gegen 
 

1. zurückweisende Bescheide 
 

[......] 
 

2. die mit diesen Entscheidungen verbundene Ausweisung. 
 

(4) Über die Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde entscheidet der für die Behandlung 
der Beschwerde zuständige Einzelrichter oder Senatsvorsitzende. 
 

Gegenständlicher Antrag auf internationalen Schutz wurde nach Inkrafttreten des AsylG 2005 BGBl I 100/2005 
gestellt, weshalb sich die Anwendung dieses Gesetzes nach Maßgabe der zum Entscheidungszeitpunkt geltenden 
Fassung BGBl I Nr. 38/2011 ergibt. 
 

Soweit sich aus AsylG 2005 (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100/2005 idgF, nicht anderes ergibt, sind auf das 
Verfahren vor dem Asylgerichtshof gem. § 23 Abs 1 Asylgerichtshofgesetz (AsylGHG) die Bestimmungen des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG, BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß 
anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 66 Abs 4 AVG idgF hat der Asylgerichtshof [Berufungsbehörde], sofern die Beschwerde [Berufung] 
nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Er [sie] ist 
berechtigt, sowohl im Spruch als auch hinsichtlich der Begründung (§ 60) seine [ihre] Anschauung an die Stelle 
jener der Unterbehörde zu setzen und demgemäß den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

Zu Spruchpunkt I.: Status als Asylberechtigter 
 

1. § 3. (1) Einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, ist, soweit 
dieser Antrag nicht wegen Drittstaatsicherheit oder Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der 
Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne 
des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht. 
 

(2) Die Verfolgung kann auch auf Ereignissen beruhen, die eingetreten sind, nachdem der Fremde seinen 
Herkunftsstaat verlassen hat (objektive Nachfluchtgründe) oder auf Aktivitäten des Fremden beruhen, die dieser 
seit Verlassen des Herkunftsstaates gesetzt hat, die insbesondere Ausdruck und Fortsetzung einer bereits im 
Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind (subjektive Nachfluchtgründe). Einem Fremden, der einen 
Folgeantrag (§ 2 Z 23) stellt, wird in der Regel nicht der Status des Asylberechtigten zuerkannt, wenn die 
Verfolgungsgefahr auf Umständen beruht, die der Fremde nach Verlassen seines Herkunftsstaates selbst 
geschaffen hat, es sei denn, es handelt sich um in Österreich erlaubte Aktivitäten, die nachweislich Ausdruck und 
Fortsetzung einer bereits im Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind. 
 

(3) Der Antrag auf internationalen Schutz ist bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten 
abzuweisen, wenn 
 

1. dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht oder 
 

2. der Fremde einen Asylausschlussgrund (§ 6) gesetzt hat. 
 

(4) Einem Fremden ist von Amts wegen und ohne weiteres Verfahren der Status des Asylberechtigten 
zuzuerkennen, wenn sich die Republik Österreich völkerrechtlich dazu verpflichtet hat. 
 

(5) Die Entscheidung, mit der einem Fremden von Amts wegen oder auf Grund eines Antrags auf internationalen 
Schutz der Status des Asylberechtigten zuerkannt wird, ist mit der Feststellung zu verbinden, dass diesem 
Fremden damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 
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Flüchtling im Sinne von Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK ist eine Person, die aus wohlbegründeter Furcht, aus 
Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen 
seiner politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit 
sie besitzt und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses 
Landes zu bedienen; oder die sich als Staatenlose infolge solcher Ereignisse außerhalb des Landes befindet, in 
welchem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen der 
erwähnten Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren will. 
 

Eine Furcht kann nur dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Asylwerbers unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob 
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern, ob eine vernunftbegabte 
Person nach objektiven Kriterien unter den geschilderten Umständen aus Konventionsgründen wohlbegründete 
Furcht erleiden würde (VwGH 9.5.1996, Zl.95/20/0380). Dies trifft auch nur dann zu, wenn die Verfolgung von 
der Staatsgewalt im gesamten Staatsgebiet ausgeht oder wenn die Verfolgung zwar nur von einem Teil der 
Bevölkerung ausgeübt, aber durch die Behörden und Regierung gebilligt wird, oder wenn die Behörde oder 
Regierung außerstande ist, die Verfolgten zu schützen (VwGH 4.11.1992, 92/01/0555 ua.). 
 

Gemäß § 2 Abs 1 Z 11 AsylG 2005 ist eine Verfolgung jede Verfolgungshandlung im Sinne des Art 9 
Statusrichtlinie. Demnach sind darunter jene Handlungen zu verstehen, die auf Grund ihrer Art oder 
Wiederholung so gravierend sind, dass sie eine schwerwiegende Verletzung der grundlegenden Menschenrechte 
darstellen, insbesondere der Rechte, von denen gemäß Art 15 Abs 2 EMRK keine Abweichung zulässig ist 
(Recht auf Leben, Verbot der Folter, Verbot der Sklaverei oder Leibeigenschaft, Keine Strafe ohne Gesetz) oder 
die in einer Kumulierung unterschiedlicher Maßnahmen, einschließlich einer Verletzung der Menschenrechte, 
bestehen, die so gravierend ist, dass eine Person davon - wie in ähnlicher beschriebenen Weise - betroffen ist. 
 

Nach der auch hier anzuwendenden Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist eine Verfolgung weiters 
ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende persönliche Sphäre des 
Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der 
wohlbegründeten Furcht in engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine 
Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit 
droht, die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (z.B. VwGH vom 19.12.1995, Zl. 94/20/0858; 
14.10.1998, Zl. 98/01/0262). Die Verfolgungsgefahr muss nicht nur aktuell sein, sie muss auch im Zeitpunkt der 
Bescheiderlassung vorliegen (VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194). 
 

Verfolgung kann nur von einem Verfolger ausgehen. Verfolger können gemäß Art 6 Statusrichtlinie der Staat, 
den Staat oder wesentliche Teile des Staatsgebiets beherrschende Parteien oder Organisationen oder andere 
Akteure sein, wenn der Staat oder die das Staatsgebiet beherrschenden Parteien oder Organisationen nicht in der 
Lage oder nicht Willens sind, Schutz vor Verfolgung zu gewähren. 
 

Nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes müssen konkrete, den Asylwerber selbst betreffende 
Umstände behauptet und bescheinigt werden, aus denen die von der zitierten Konventionsbestimmung geforderte 
Furcht rechtlich ableitbar ist (vgl zB vom 8. 11. 1989, 89/01/0287 bis 0291 und vom 19. 9 1990, 90/01/0113). 
Der Hinweis eines Asylwerbers auf einen allgemeinen Bericht genügt dafür ebenso wenig wie der Hinweis auf 
die allgemeine Lage, zB. einer Volksgruppe, in seinem Herkunftsstaat (vgl VwGH 29. 11. 1989, 89/01/0362; 5. 
12. 1990, 90/01/0202; 5. 6. 1991, 90/01/0198; 19. 9 1990, 90/01/0113). 
 

Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Konvention genannten Gründen haben und muss 
ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes befindet. 
 

2. Fallbezogen ergibt sich daraus Folgendes: 
 

Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Asylgerichtshofes die dargestellten Voraussetzungen für die 
Zuerkennung des Status als Asylberechtigte/r, nämlich eine glaubhafte Verfolgungsgefahr im Herkunftsstaat aus 
einem in Art. 1 Abschnitt A Z 2 der GFK angeführten Grund nicht gegeben. 
 

Wie sich aus den Erwägungen ergibt, ist es nicht gelungen eine solche Verfolgungsgefahr glaubhaft zu machen, 
weshalb diese vorgetragenen und als fluchtkausal bezeichneten Angaben bzw. die daraus resultierenden 
Rückkehrbefürchtungen gar nicht als Feststellung der rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt werden und es ist 
auch deren Eignung zur Glaubhaftmachung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung somit gar nicht näher zu 
beurteilen (vgl. VwGH 9.5.1996, Zl.95/20/0380). 
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Auch die allgemeine Lage ist im Herkunftsstaat nicht dergestalt, dass sich konkret für die beschwerdeführende 
Partei eine begründete Furcht vor einer mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit drohenden asylrelevanten 
Verfolgung ergeben würde. 
 

Es war unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände daher zu Recht kein Status eines Asylberechtigten zu 
gewähren, die Entscheidung des BAA im Ergebnis zu bestätigen und die Beschwerde somit hinsichtlich 
Spruchpunkt I. abzuweisen. 
 

Zu Spruchpunkt II.: Status als subsidiär Schutzberechtigter 
 

1. 
 

§ 8. (1) Der Status des subsidiär Schutzberechtigten ist einem Fremden zuzuerkennen, 
 

1. der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug auf die 
Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder 
 

2. dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist, 
 

wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale 
Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK [Anm.: Recht auf Leben], Art. 3 EMRK [Anm.: Verbot der Folter 
oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung] oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur 
Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 
Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes 
mit sich bringen würde. 
 

(2) Die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten nach Abs. 1 ist mit der 
abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der Aberkennung des Status des Asylberechtigten nach § 7 zu 
verbinden. 
 

(3) Anträge auf internationalen Schutz sind bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht. 
 

(3a) Ist ein Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär 
Schutzberechtigten nicht schon mangels einer Voraussetzung gemäß Abs. 1 oder aus den Gründen des Abs. 3 
oder 6 abzuweisen, so hat eine Abweisung auch dann zu erfolgen, wenn ein Aberkennungsgrund gemäß § 9 Abs. 
2 vorliegt. Diesfalls ist die Abweisung mit der Feststellung zu verbinden, dass eine Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen Herkunftsstaat unzulässig ist, da dies eine reale 
Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 [Anm.: 
Abschaffung der Todesstrafe] zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte 
Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen 
oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. Dies gilt sinngemäß auch für die Feststellung, dass der 
Status des subsidiär Schutzberechtigten nicht zuzuerkennen ist. 
 

(4) Einem Fremden, dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt wird, ist von der zuerkennenden 
Behörde gleichzeitig eine befristete Aufenthaltsberechtigung als subsidiär Schutzberechtigter zu erteilen. Die 
Aufenthaltsberechtigung gilt ein Jahr und wird im Falle des weiteren Vorliegens der Voraussetzungen über 
Antrag des Fremden vom Bundesasylamt für jeweils ein weiteres Jahr verlängert. Nach einem Antrag des 
Fremden besteht die Aufenthaltsberechtigung bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Verlängerung des 
Aufenthaltsrechts, wenn der Antrag auf Verlängerung vor Ablauf der Aufenthaltsberechtigung gestellt worden 
ist. 
 

(5) In einem Familienverfahren gemäß § 34 Abs. 1 Z 2 gilt Abs. 4 mit der Maßgabe, dass die zu erteilende 
Aufenthaltsberechtigung gleichzeitig mit der des Familienangehörigen, von dem das Recht abgeleitet wird, 
endet. 
 

(6) Kann der Herkunftsstaat des Asylwerbers nicht festgestellt werden, ist der Antrag auf internationalen Schutz 
bezüglich des Status des subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen. Diesfalls ist eine Ausweisung aus dem 
Bundesgebiet zu verfügen, wenn diese gemäß § 10 Abs. 2 nicht unzulässig ist. § 10 Abs. 3 gilt. 
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(7) Der Status des subsidiär Schutzberechtigten erlischt, wenn dem Fremden der Status des Asylberechtigten 
zuerkannt wird. 
 

Unter "realer Gefahr" ist eine ausreichend reale, nicht nur auf Spekulationen gegründete Gefahr möglicher 
Konsequenzen für den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (vgl. VwGH 99/20/0573 v. 19.2.2004 mwN auf die 
Judikatur des EGMR). 
 

§ 8 AsylG 2005 beschränkt den Prüfungsrahmen auf den "Herkunftsstaat" des Asylwerbers. Dies ist dahin 
gehend zu verstehen, dass damit grds. derjenige Staat zu bezeichnen ist, hinsichtlich dessen auch die 
Flüchtlingseigenschaft des Asylwerbers auf Grund seines Antrages zu prüfen ist (VwGH 22.4.1999, 98/20/0561; 
20.5.1999, 98/20/0300). Kann dieser nicht festgestellt werden, ist der Antrag auf internationalen Schutz bzgl. des 
Status des subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen (Abs 6 leg cit). 
 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, 
durch staatliche Stellen zumindest gebilligten oder nicht effektiv verhinderbaren Bedrohung der relevanten 
Rechtsgüter glaubhaft zu machen, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des 
Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (VwGH 
26.6.1997, Zl. 95/18/1293, 17.7.1997, Zl. 97/18/0336). So auch der EGMR in stRsp, welcher anführt, dass es 
trotz allfälliger Schwierigkeiten für den Antragsteller "Beweise" zu beschaffen, es dennoch ihm obliegt - so weit 
als möglich - Informationen vorzulegen, die der Behörde eine Bewertung der von ihm behaupteten Gefahr im 
Falle einer Abschiebung ermöglicht ( zB EGMR Said gg. die Niederlande, 5.7.2005). 
 

2. Fallbezogen ergibt sich daraus Folgendes: 
 

2.1. Im gegenständlichen Fall ist es der beschwerdeführenden Partei nicht gelungen ihre vorgebrachte 
Bedrohung bzw. Verfolgungsgefahr im dargestellten Ausmaß glaubhaft zu machen, weshalb sich daraus auch 
kein zu berücksichtigender Sachverhalt ergibt, der gemäß § 8 Abs 1 AsylG zur Unzulässigkeit der Abschiebung, 
Zurückschiebung oder Zurückweisung in den Herkunftsstaat führen könnte. 
 

3. Im Rahmen der Refoulemententscheidung ist ua. zu prüfen, ob der Abschiebung des Asylwerbers ein über 
eine bloße Möglichkeit hinausgehendes "real risk" einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung im 
Sinne des Art. 3 EMRK entgegen steht. Dies kann sich auch im Zusammenhang mit einer Krankheit ergeben. 
 

Die beschwerdeführende Partei hat im Verfahren keine Erkrankungen dargelegt, weshalb sich aus dem 
Gesundheitszustand somit kein Rückkehrhindernis ergibt. 
 

4. Unter Berücksichtigung der individuellen Situation der beschwerdeführenden Partei ist festzuhalten, dass 
hinsichtlich der Lebensbedingungen in ihrem Herkunftsstaat von einer lebensbedrohenden Notlage, welche bei 
einer Rückkehr die reale Gefahr einer unmenschlichen Behandlung iSd Art 3 EMRK indizieren würde, aus Sicht 
des Asylgerichtshofes nicht gesprochen werden kann. 
 

Die bP ist gesund und es kam im Verfahren nicht hervor, dass sie nicht am Erwerbsleben teilnehmen könnte. Sie 
verfügt ihren Angaben nach über Schulbildung und Berufspraxis. Die bP verfügt im Herkunftsstaat auch noch 
über ein familiäres Netz. 
 

Es wäre der beschwerdeführenden Partei zumutbar, durch eigene und notfalls auch wenig attraktive und ihrer 
Vorbildung nicht entsprechende Arbeit oder durch Zuwendungen von dritter Seite, zB. Verwandte, sonstige ihn 
schon bei der Ausreise unterstützende Personen ,Hilfsorganisationen, religiös-karitativ tätige Organisationen - 
erforderlichenfalls unter Anbietung ihrer gegebenen Arbeitskraft als Gegenleistung - jedenfalls auch nach 
Überwindung von Anfangsschwierigkeiten, beizutragen, um das zu ihrem Lebensunterhalt unbedingt 
Notwendige erlangen zu können. Zu den regelmäßig zumutbaren Arbeiten gehören dabei auch Tätigkeiten, für 
die es keine oder wenig Nachfrage auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gibt, die nicht überkommenen 
Berufsbildern entsprechen, etwa weil sie keinerlei besondere Fähigkeiten erfordern und die nur zeitweise, etwa 
zur Deckung eines kurzfristigen Bedarfs ausgeübt werden können, auch soweit diese Arbeiten im Bereich einer 
'Schatten- oder Nischenwirtschaft' stattfinden. Auf kriminelle Aktivitäten wird hiermit nicht verwiesen. 
 

Ergänzend ist anzuführen, dass gemäß § 67 AsylG 2005 zB. auch eine finanzielle Rückkehrhilfe (über diese wird 
im erstinstanzlichen Verfahren schon informiert) als Startkapital für die Fortsetzung des bisherigen Lebens in 
Pakistan gewährt werden kann. Im Rahmen der Rückkehrhilfe wird dabei der Neubeginn zu Hause unterstützt, 
Kontakt zu Hilfsorganisationen im Heimatland vermittelt, finanzielle Unterstützung geleistet und beim Zugang 
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zu Wohn-, Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten geholfen (zB. http://www.caritas.at/hilfe-
einrichtungen/fluechtlinge/beratung-und-vertretung/rueckkehrhilfe-und-rueckkehrberatung-irma/). 
 

Auf Grund der Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens ergibt sich somit kein "reales Risiko", dass es derzeit durch 
die Rückführung der beschwerdeführenden Partei in den Herkunftsstaat zu einer Verletzung von Art. 2 EMRK, 
Art 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe kommen würde. 
 

Es kam im Verfahren nicht hervor, dass konkret für die beschwerdeführende Partei im Falle einer 
Rückverbringung in ihren Herkunftsstaat die reale Gefahr bestünde, als Zivilperson einer ernsthaften Bedrohung 
des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 
innerstaatlichen Konflikts ausgesetzt zu sein. 
 

Es war unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände daher zu Recht kein Status eines/r subsidiär 
Schutzberechtigten zu gewähren, die Entscheidung des BAA im Ergebnis zu bestätigen und die Beschwerde 
somit hinsichtlich Spruchpunkt II. abzuweisen. 
 

Zu Spruchpunkt III.: Ausweisung 
 

1. § 10 (1) Eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz ist mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der 
Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch 
der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird 
 

(2) Ausweisungen nach Abs 1 sind unzulässig, wenn 
 

1. dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder 
 

2. diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würden. Dabei sind insbesondere zu 
 

berücksichtigen: 
 

a) die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt 
 

des Fremden rechtswidrig war; 
 

b) das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens; 
 

c) die Schutzwürdigkeit des Privatlebens; 
 

d) der Grad der Integration; 
 

e) die Bindungen zum Herkunftsstaat des Fremden; 
 

f) die strafgerichtliche Unbescholtenheit; 
 

g) Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, 
 

Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts; 
 

die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die 
Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren. 
 

i) die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden 
 

zurechenbaren überlangen Verzögerungen begründet ist. 
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(3) Wenn die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des Asylwerbers liegen, eine 
Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer sind, ist die Durchführung für die 
notwendige Zeit aufzuschieben. 
 

(4) Eine Ausweisung, die mit einer Entscheidung gemäß Abs. 1 Z 1 verbunden ist, gilt stets auch als Feststellung 
der Zulässigkeit der Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den betreffenden Staat. Besteht eine 
durchsetzbare Ausweisung, hat der Fremde unverzüglich auszureisen. 
 

(5) Über die Zulässigkeit der Ausweisung ist jedenfalls begründet, insbesondere im Hinblick darauf, ob diese 
gemäß § 10 Abs. 2 Z 2 auf Dauer unzulässig ist, abzusprechen. Die Unzulässigkeit einer Ausweisung ist nur 
dann auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des Privat- und Familienlebens auf Umständen beruht, 
die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Ausweisung 
schon allein auf Grund des Privat- und Familienlebens im Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder 
Personen, die über ein gemeinschaftsrechtliches Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes Niederlassungsrecht (§§ 
45 und 48 oder §§ 51 ff NAG) verfügen, unzulässig wäre. 
 

(6) Ausweisungen nach Abs. 1 bleiben binnen 18 Monaten ab einer Ausreise des Fremden aufrecht. 
 

(7) Wird eine Ausweisung durchsetzbar, gilt sie als durchsetzbare Rückkehrentscheidung nach dem 
Fremdenpolizeigesetz 2005 (FPG), BGBl. I Nr. 100, und hat der Fremde binnen einer Frist von 14 Tagen 
freiwillig auszureisen. Eine Frist für die freiwillige Ausreise besteht nicht, wenn gegen den Fremden ein 
Rückkehrverbot erlassen wurde und für die Fälle einer zurückweisenden Entscheidung gemäß § 5 AsylG 2005 
oder § 68 AVG sowie wenn eine Entscheidung auf Grund eines Verfahrens gemäß § 38 durchführbar wird; in 
diesen Fällen hat der Fremde unverzüglich auszureisen. 
 

(8) Mit Erlassung der Ausweisung ist der Fremde über seine Pflicht zur unverzüglichen oder fristgerechten 
Ausreise und gegebenenfalls über die Möglichkeit eines Antrages auf Verlängerung der Frist für die freiwillige 
Ausreise bei der örtlich zuständigen Fremdenpolizeibehörde (§ 55a FPG) zu informieren, insbesondere auf 
Rückkehrhilfe, sowie auf mögliche fremdenpolizeiliche Maßnahmen zur Durchsetzung der 
Ausreiseverpflichtung (§ 46 FPG) hinzuweisen." 
 

2. Fallbezogen ergibt sich daraus Folgendes: 
 

2.1 Der beschwerdeführenden Partei war weder der Status eines Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) noch der 
eines subsidiär Schutzberechtigten (Spruchpunkt II.) zuzuerkennen. Folglich ist diese Entscheidung mit einer 
Ausweisung zu verbinden, sofern sie aus nachfolgenden Gründen nicht unzulässig ist. 
 

2.2. Ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht für das Bundesgebiet wurde von der 
beschwerdeführenden Partei nicht dargetan und konnte auch amtswegig nicht festgestellt werden. Daraus ergibt 
sich somit kein Ausweisungshindernis. 
 

2.3. Eine Ausweisung ist weiters nur dann zulässig, wenn es dadurch zu keiner Verletzung des Art 8 EMRK 
kommt. Bei Erlassung einer Ausweisung kann ein Eingriff in das Recht auf Achtung des Privat- und 
Familienleben vorliegen (Art. 8 Abs 1 EMRK). Ein unverhältnismäßiger Eingriff würde eine Ausweisung 
unzulässig machen. 
 

2.3.1. Für die Beurteilung ob ein relevantes Privat- und/oder Familienleben iSd Art 8 EMRK vorliegt sind 
insbesondere nachfolgende Umstände beachtlich: 
 

Das Recht auf Achtung des Familienlebens iSd Art. 8 EMRK schützt das Zusammenleben der Familie. Es 
umfasst jedenfalls alle durch Blutsverwandtschaft, Eheschließung oder Adoption verbundenen 
Familienmitglieder, die effektiv zusammenleben; 
 

das Verhältnis zwischen Eltern und minderjährigen Kindern auch dann, wenn es kein Zusammenleben gibt 
(EGMR Kroon, VfGH 28.06.2003, G 78/00); etwa bei Zutreffen anderer Faktoren aus denen sich ergibt, dass 
eine Beziehung genügend Konstanz aufweist, um de facto familiäre Bindungen zu erzeugen: zB Natur und 
Dauer der Beziehung der Eltern und insbesondere, ob sie geplant haben ein gemeinsames Kind zu haben; ob der 
Vater das Kind als eigenes anerkannt hat; ob Unterhaltszahlungen für die Pflege und Erziehung des Kindes 
geleistet wurden; und die Intensität und Regelmäßigkeit des Umgans (EGMR v. 8.1.2009, Zl 10606/07, Fall 
Grant gg. Vereinigtes Königreich). 
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Kinder werden erst vom Moment ihrer Geburt an rechtlich Teil der Familie. Zu noch ungeborenen Kindern liegt 
somit bis dahin (noch) kein schützenswertes Familienleben iSd Art 8 EMRK vor (vgl. zB VfGH 24.02.2003, B 
1670/01; EGMR 19.02.1996, GÜL vs Switzerland). 
 

Der Begriff des Familienlebens ist jedoch nicht nur auf Familien beschränkt, die sich auf eine Heirat gründen, 
sondern schließt auch andere "de facto Beziehungen" ein; maßgebend ist beispielsweise das Zusammenleben 
eines Paares, die Dauer der Beziehung, die Demonstration der Verbundenheit durch gemeinsame Kinder oder 
auf andere Weise (EGMR Marckx, EGMR 23.04.1997, X ua). 
 

Eine familiäre Beziehung unter Erwachsenen fällt nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für 
Menschenrechte (EGMR) nur dann unter den Schutz des Art. 8 Abs. 1 EMRK, wenn zusätzliche Merkmale der 
Abhängigkeit hinzutreten, die über die üblichen Bindungen hinausgehen (vgl. dazu auch das Erkenntnis des 
Verfassungsgerichtshofes vom 9. Juni 2006, B 1277/04, unter Hinweis auf die Judikatur des EGMR; des 
Weiteren auch das Erkenntnis des VwGH vom 26. Jänner 2006, Zl. 2002/20/0423 und die darauf aufbauende 
Folgejudikatur, etwa die Erkenntnisse vom 26. Jänner 2006, Zl. 2002/20/0235, vom 8. Juni 2006, Zl. 
2003/01/0600, vom 22. August 2006, Zl. 2004/01/0220 und vom 29. März 2007, Zl. 2005/20/0040, vom 26. Juni 
2007, 2007/01/0479). 
 

Die Beziehung der bereits volljährigen Kinder zu den Eltern ist vor allem dann als Familienleben zu 
qualifizieren, wenn jene auch nach Eintritt der Volljährigkeit im Haushalt der Eltern weiterleben, ohne dass sich 
ihr Naheverhältnis zu den Eltern wesentlich ändert (Chvosta, Die Ausweisung von Asylwerbern und Art 8 MRK, 
ÖJZ 2007/74, 860 unter Hinweis auf Wiederin in Korinek/Holoubek, Österreichisches Bundesverfassungsrecht, 
Art 8 EMRK Rz 76). 
 

Nach der Judikatur des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) sind Beziehungen zwischen 
Eltern und ihren erwachsenen Kindern, die wegen des Fehlens von über die üblichen Bindungen hinausgehenden 
Merkmalen der Abhängigkeit nicht (mehr) unter den Begriff des Familienlebens fallen, unter den Begriff des 
ebenfalls von Art. 8 Abs. 1 EMRK geschützten Privatlebens zu subsumieren (VwGH 21.4.2011, 2011/01/0093-7 
[vgl. dazu die Urteile des EGMR vom 9. Oktober 2003, Slivenko gegen Lettland, Beschwerde Nr. 48321/99, 
Randnr. 97, vom 15. Juni 2006, Shevanova gegen Lettland, Beschwerde Nr. 58822/00, Randnr. 67, vom 22. Juni 
2006, Kaftailova gegen Lettland, Beschwerde Nr. 59643/00, Randnr. 63, und vom 12. Jänner 2010, A.W. Khan 
gegen das Vereinigte Königreich, Beschwerde Nr. 47486/06, Randnr. 31 ff]). 
 

Alle anderen verwandtschaftlichen Beziehungen (zB zwischen Enkel und Großeltern, erwachsenen Geschwistern 
[vgl. VwGH 22.08.2006, 2004/01/0220, mwN; 25.4.2008, 2007/20/0720 bis 0723-8], Cousinen [VwGH 
15.01.1999, 97/21/0778; 26.6.2007, 2007/01/0479], Onkeln bzw. Tanten und Neffen bzw. Nichten) sind nur 
dann als Familienleben geschützt, wenn eine "hinreichend starke Nahebeziehung" besteht. Nach Ansicht der 
Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts ist für diese Wertung insbesondere die Intensität und Dauer des 
Zusammenlebens von Bedeutung (vgl. VfSlg 17.457/2005). Dabei werden vor allem das Zusammenleben und 
die gegenseitige Unterhaltsgewährung zur Annahme eines Familienlebens iSd Art 8 EMRK führen, soweit nicht 
besondere Abhängigkeitsverhältnisse, wie die Pflege eines behinderten oder kranken Verwandten, vorliegen. 
 

Ist von einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme die gesamte Familie betroffen, greift sie lediglich in das 
Privatleben der Familienmitglieder und nicht auch in ihr Familienleben ein; auch dann, wenn sich einige 
Familienmitglieder der Abschiebung durch Untertauchen entziehen (EGMR im Fall Cruz Varas gegen 
Schweden). In diesen Fällen ist nach der Judikatur des EGMR der Eingriff in das Privatleben gegebenenfalls 
separat zu prüfen (Chvosta, Die Ausweisung von Asylwerbern und Art 8 MRK, ÖJZ 2007/74, 856 mwN). 
 

Nach der Rechtsprechung des EGMR (vgl. aktuell SISOJEVA u.a. gg. Lettland, 16.06.2005, Bsw. Nr. 
60.654/00) garantiert die Konvention Fremden kein Recht auf Einreise und Aufenthalt in einem Staat. Unter 
gewissen Umständen können von den Staaten getroffene Entscheidungen auf dem Gebiet des Aufenthaltsrechts 
(zB. eine Ausweisungsentscheidung) aber in das Privatleben eines Fremden eingreifen. Dies beispielsweise 
dann, wenn ein Fremder den größten Teil seines Lebens in dem Gastland zugebracht (wie im Fall SISOJEVA u. 
a. gg. Lettland) oder besonders ausgeprägte soziale oder wirtschaftliche Bindungen im Aufenthaltsstaat 
vorliegen, die sogar jene zum eigentlichen Herkunftsstaat an Intensität deutlich übersteigen (vgl. dazu BAGHLI 
gg. Frankreich, 30.11.1999, Bsw. Nr. 34374/97; ebenso die Rsp. des Verfassungsgerichtshofes; vgl. dazu VfSlg 
10.737/1985; VfSlg 13.660/1993). 
 

2.4. Die bP hat im Verfahren keine familiären Anknüpfungspunkte dargelegt, weshalb die Ausweisung nicht in 
das Recht auf Familienleben eingreift. 
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In der Beschwerde wird der Ausweisungsentscheidung nicht konkret entgegen getreten und auch kein über das 
erstinstanzliche Verfahren hinausgehender ausweisungsrelevanter Sachverhalt mitgeteilt. 
 

Auf Grund der Aufenthaltsdauer wird von solchen in minderem, für diese Dauer üblichen Ausmaß gegebenen 
privaten Anknüpfungspunkten in Österreich ausgegangen, weshalb ein relevantes Privatleben im Zweifel bejaht 
wird. 
 

3. Ob ein Eingriff in das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf Privatleben durch die asylrechtliche 
Ausweisung iSd Art 8 Abs 2 EMRK notwendig ist, bedarf einer Abwägung der öffentlichen Interessen im 
Verhältnis zu den Interessen des Fremden. 
 

Art 8 Abs 2 EMRK lautet: 
 

"Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts ist nur statthaft, insoweit dieser Eingriff 
gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die 
nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung 
der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist." 
 

3. 1. Der Gesetzgeber hat im § 10 Abs 2 Z 2 AsylG 2005 auf Grundlage der Rechtsprechung des 
Verfassungsgerichtshofes (B 1150/07 und B 328/07) maßgebliche Abwägungskriterien aufgenommen, wobei die 
aufgezählten Kriterien aber im Sinne einer verfassungskonformen Einzelfallprüfung und einer dynamischen 
Weiterentwicklung des Art 8 EMRK durch Höchstgerichte und den EGMR nicht abschließend (arg. "jedenfalls") 
anzusehen sind (12/ME XXIV.GP-Ministerialentwurf-Materialien-Vorblatt und Erläuterung zu § 10 Abs 2 Z 2). 
 

In diesem Sinne wird - die in § 10 Abs 2 Z 2 AsylG 2005 angeführten Kriterien teils konkretisierend oder 
ergänzend - insbesondere auch noch Folgendes beachtlich sein: 
 

Hinsichtlich des Vergleiches der öffentlichen Interessen mit jenen der beschwerdeführenden Partei ist der 
Verfassungsgerichtshof der Auffassung, dass Asylwerber und sonstige Fremde nicht schlechthin gleichzusetzen 
sind. Asylwerber hätten idR ohne Geltendmachung von Asylgründen keine rechtliche Möglichkeit, legal nach 
Österreich einzureisen. 
 

Soweit die Einreise nicht ohnehin unter Umgehung der Grenzkontrolle oder mit einem Touristenvisum 
stattgefunden hat, ist Asylwerbern der Aufenthalt bloß erlaubt, weil sie einen Asylantrag gestellt und Asylgründe 
geltend gemacht haben. Sie dürfen zwar bis zur Erlassung einer durchsetzbaren Entscheidung weder 
zurückgewiesen, zurückgeschoben noch abgeschoben werden, ein über diesen faktischen Abschiebeschutz 
hinausgehendes Aufenthaltsrecht erlangen Asylwerber jedoch lediglich bei Zulassung ihres Asylverfahrens 
sowie bis zum rechtskräftigen Abschluss oder bis zur Einstellung des Verfahrens. Der Gesetzgeber beabsichtigt 
durch die zwingend vorgesehene Ausweisung von Asylwerbern eine über die Dauer des Asylverfahrens 
hinausgehende Aufenthaltsverfestigung im Inland von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer 
Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern. Es kann dem Gesetzgeber nicht entgegen getreten 
werden, wenn er auf Grund dieser Besonderheit Asylwerber und andere Fremde unterschiedlich behandelt 
(VfGH 17. 3. 2005, G 78/04 ua). 
 

Neben dem im § 10 geforderten tatsächlichen Bestehen eines Familienlebens kommt es auch auf dessen 
Intensität an (EGMR 2.8.2001, Fall Boultif, Appl. 54.273/00). 
 

Die Eingriffsintensität in das Familienleben zu Kindern wird gemindert, wenn es kein Zusammenleben mit dem 
Kind gab ( EGMR, Fall Grant gg. Vereinigtes Königreich v. 8.1.2009, 10606/07). 
 

Es hat nach der Rechtsprechung des EGMR grds. in die Abwägung miteinzufließen, ob bzw. dass familiäre 
Kontakte auch durch Besuche, per Telefon oder E-Mail aufrecht erhalten werden können (vgl. EGMR 
11.04.2006, Fall USEINOV, Appl. 61.292/00; Fall Darren Omoregie u.a. gg. Norwegen; Fall Grant gg. 
Vereinigtes Königreich v. 8.1.2009). 
 

Fremde ohne gesicherten Aufenthalt in Österreich können grds. keine Ankerpersonen für eine 
Familienzusammenführung sein (VfGH 7.11.2008, U48/08). 
 

Bei der Schutzwürdigkeit des Privatlebens manifestiert sich der Grad der Integration des Fremden insbesondere 
an intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, der 
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Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der Beschäftigung und ähnlichen Umständen (vgl. EGMR 
4.10.2001, Fall Adam, Appl. 43.359/98, EuGRZ 2002, 582; 9.10.2003, Fall Slivenko, Appl. 48.321/99, EuGRZ 
2006, 560; 16.6.2005, Fall Sisojeva, Appl. 60.654/00, EuGRZ 2006, 554; vgl. auch VwGH 5.7.2005, 
2004/21/0124; 11.10.2005, 2002/21/0124). 
 

Wenn das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren 
Aufenthaltsstatus bewusst sein mussten, ist dies bei der Abwägung gegebenenfalls als die persönlichen 
Interessen mindernd in Betracht zu ziehen (EGMR 24.11.1998, Fall Mitchell, Appl. 40.447/98; 5.9.2000, Fall 
Solomon, Appl. 44.328/98; 31.1.2006, Fall Rodrigues da Silva und Hoogkamer, Appl. 50.435/99, ÖJZ 2006, 738 
= EuGRZ 2006, 562, Fall Nnyanzi gg. Vereinigtes Königreich, Fall Darren Omoregie u.a. gg. Norwegen). 
 

Privatleben iSd Art 8 Abs 1 EMRK kann grundsätzlich nur im Rahmen eines legalen Aufenthaltes entstehen. 
Eine während des laufenden Asylverfahrens bloß vorläufige Aufenthaltsberechtigung ist nicht geeignet 
berechtigterweise schon die Erwartung hervorzurufen, in Österreich bleiben zu dürfen (EGMR in den Sachen 
Ghiban v. 7.10.04, 33743/03 und Dragan NVwZ 2005, 1043, Nnyanzi gg. Norwegen). 
 

Der Asylwerber kann während seines Asylverfahrens nicht darauf vertrauen, dass ein in dieser Zeit entstehendes 
Privat- bzw. Familienleben auch nach der Erledigung seines Asylantrages fortgesetzt werden kann. Die Rechte 
aus der GFK dürfen nicht dazu dienen, die Einwanderungsregeln zu umgehen (ÖJZ 2007/74, Peter Chvosta, Die 
Ausweisung von Asylwerbern und Art 8 EMRK, S 857 mwN). 
 

Verfügt die beschwerdeführende Partei über einen gesicherten Aufenthalt und ist sie nicht straffällig geworden, 
so bewirken diese Umstände keine relevante Verstärkung ihrer persönlichen Interessen (Hinweis E 24. Juli 2002, 
2002/18/0112; 31.10.2002, 2002/18/0190). 
 

Das Gewicht einer aus dem langjährigen Aufenthalt in Österreich abzuleitenden Integration ist weiters dann 
gemindert, wenn dieser Aufenthalt lediglich auf einen unberechtigten Asylantrag zurückzuführen ist (VwGH 
26.6.2007, 2007/01/0479 mwN). Beruht der bisherige Aufenthalt auf rechtsmissbräuchlichem Verhalten 
(insbesondere bei Vortäuschung eines Asylgrundes [vgl VwGH 2.10.1996, 95/21/0169]), relativiert dies die 
ableitbaren Interessen des Asylwerbers wesentlich [vgl. die Erkenntnisse vom 28. Juni 2007, Zl. 2006/21/0114, 
und vom 30. August 2007, Zl. 2006/21/0246] (VwGH 20.12.2007, 2006/21/0168). 
 

Bei der Abwägung der Interessen ist auch zu berücksichtigen, dass es der beschwerdeführenden Partei bei der 
asylrechtlichen Ausweisung grds. nicht verwehrt ist, bei Erfüllung der allgemeinen aufenthaltsrechtlichen 
Regelungen des FPG bzw. NAG wieder in das Bundesgebiet zurückzukehren (vgl. ÖJZ 2007/74, Peter Chvosta, 
Die Ausweisung von Asylwerbern und Art 8 EMRK, S 861, mwN). 
 

In der bereits ziterten Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (Fall NNYANZI gg. 
das Vereinigte Königreich vom 8.4.2008) zeigt der Gerichtshof zum Privatleben einer Asylwerberin die 
maßgeblichen Kritierien im Rahmen der gegenständlichen Aufenthaltsbeendigung auf. Es war davon 
auszugehen, dass deren Verfahren bereits insgesamt rund 10 Jahre dauerte. Die Beschwerdeführerin hatte in 
dieser Zeit einen Beruf erlernt, beteiligte sich an der Kirchengemeinschaft, hatte Freunde, darunter eine 
Beziehung zu einem Mann. Der EGMR erachtete es nicht als notwendig zu entscheiden, ob die Beziehungen, 
welche die Beschwerdeführerin während ihres beinahe zehnjährigen Aufenthalts im Vereinigten Königreich 
begründet hat, Privatleben iSv. Art. 8 EMRK darzustellen geeignet sind. Selbst unter der Annahme, dass dem so 
wäre, sei die in Aussicht genommene Abschiebung nach Uganda gesetzlich vorgesehen und durch ein legitimes 
Ziel motiviert, nämlich die "Aufrechterhaltung und Stärkung der Einwanderungskontrolle". Jedes von der 
Beschwerdeführerin während ihres Aufenthalts im Vereinigten Königreich etablierte Privatleben würde ihre 
Abschiebung bei einer Abwägung gegen das legitime öffentliche Interesse an einer wirksamen 
Einwanderungskontrolle nicht zu einem unverhältnismäßigen Eingriff machen. Anders als im Fall Üner/NL sei 
die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall kein niedergelassener Einwanderer. Ihr wäre nie ein Bleiberecht 
im belangten Staat erteilt worden. Ihr Aufenthalt im Vereinigten Königreich während der Anhängigkeit ihrer 
verschiedenen Asylanträge und Menschenrechtsbeschwerden sei immer prekär gewesen und ihre Abschiebung 
aufgrund der Abweisung dieser Anträge werde durch eine behauptete Verzögerung ihrer Erledigung durch die 
Behörden nicht unverhältnismäßig. Die Abschiebung der BF nach Uganda würde daher keine Verletzung von 
Art. 8 EMRK darstellen. 
 

4. Im vorliegenden Fall ist der Eingriff in das Recht auf Privatleben gesetzlich vorgesehen und verfolgt gem. Art 
8 Abs 2 EMRK legitime Ziele, nämlich 
 

 - die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung, worunter auch die geschriebene 
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Rechtsordnung zu subsumieren ist; 
 

 - das wirtschaftliche Wohl des Landes; 
 

 - zur Verhinderung von strafbaren Handlungen; 
 

Zu prüfen ist, ob der Eingriff in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist: 
 

Nach dem Urteil des EGMR im Fall Moustaquim ist eine Maßnahme dann in einer demokratischen Gesellschaft 
notwendig, wenn sie einem dringenden sozialen Bedürfnis entspricht und zum verfolgten legitimen Ziel 
verhältnismäßig ist. Das bedeutet, dass die Interessen des Staates, insbesondere unter Berücksichtung der 
Souveränität hinsichtlich der Einwanderungs- und Niederlassungspolitik, gegen jene des Beschwerdeführers 
abzuwägen sind. 
 

4.1. Der EGMR geht davon aus, dass die Konvention kein Recht auf Aufenthalt in einem bestimmten Staat 
garantiert. Der EGMR erkennt in stRsp weiters, dass die Konventionsstaaten nach völkerrechtlichen 
Bestimmungen berechtigt sind, Einreise, Ausweisung und Aufenthalt von Fremden ihrer Kontrolle zu 
unterwerfen, soweit ihre vertraglichen Verpflichtungen dem nicht entgegenstehen (vgl. uva. zB. Urteil 
Vilvarajah/GB, A/215 § 102 = NL 92/1/07 und NL 92/1/27f.). Die Schaffung eines Ordnungssystems mit dem 
die Einreise und der Aufenthalt von Fremden geregelt wird, ist auch im Lichte der Entwicklungen auf 
europäischer Ebene notwendig. Dem öffentlichen Interesse an der Einhaltung der die Einreise und den 
Aufenthalt von Fremden regelnden Bestimmungen kommt im Interesse des Schutzes der öffentlichen Ordnung 
(Art 8 Abs 2 EMRK) daher ein hoher Stellenwert zu (VfGH 29.9.2007, B 328/07, VwGH 16.01.2001, Zl. 
2000/18/0251 uva.). Die öffentliche Ordnung, hier va. das Interesse an einer geordneten Zuwanderung, erfordert 
es daher, dass Fremde, die nach Österreich einwandern wollen, die dabei zu beachtenden Vorschriften einhalten. 
Die öffentliche Ordnung wird zB. schwerwiegend beeinträchtigt, wenn einwanderungswillige Fremde, ohne das 
betreffende Verfahren abzuwarten, sich unerlaubt nach Österreich begeben, um damit die österreichischen 
Behörden vor vollendete Tatsachen zu stellen. Die Ausweisung kann in solchen Fällen trotz eines vielleicht 
damit verbundenen Eingriffs in das Privatleben und Familienleben erforderlich sein, um jenen Zustand 
herzustellen, der bestünde, wenn sich der Fremde gesetzestreu verhalten hätte (VwGH 21.2.1996, 95/21/1256). 
Dies insbesondere auch deshalb, weil als allgemein anerkannter Rechtsgrundsatz grds. gilt, dass aus einer unter 
Missachtung der Rechtsordnung geschaffenen Situation keine Vorteile gezogen werden dürfen. (VwGH 
11.12.2003, 2003/07/0007). Der VwGH hat weiters festgestellt, dass beharrliches illegales Verbleiben eines 
Fremden nach rechtskräftigem Abschluss des Asylverfahrens bzw. ein länger dauernder illegaler Aufenthalt eine 
gewichtige Gefährdung der öffentlichen Ordnung im Hinblick auf ein geordnetes Fremdenwesen darstellen 
würde, was eine Ausweisung als dringend geboten erscheinen lässt (VwGH 31.10.2002, Zl. 2002/18/0190). Aus 
Art 8 EMRK ist zudem kein Recht auf Wahl des Familienwohnsitzes ableitbar (VfGH 13.10.2007, B1462/06 
mwN). 
 

Die rechtswidrige Einreise und der rechtswidrige Aufenthalt im Bundesgebiet stellen eine 
Verwaltungsübertretung gem. § 120 FPG dar. Im darin enthaltenen Strafrahmen lässt der Gesetzgeber das hohe 
öffentliche Interesse an der Verhinderung bzw. Bekämpfung des nicht rechtmäßigen Aufenthaltes im 
Bundesgebiet deutlich erkennen. Die Erlassung einer Ausweisung stellt daher ein Instrument zur Verhinderung 
eines derartigen unter Strafe gestellten Verhaltens bzw. Unterlassens dar. Die allgemeine Lebenserfahrung zeigt, 
dass die Mehrzahl der Fremden nach rechtskräftigem Abschluss ihres Asylverfahrens der durch die Ausweisung 
bestehenden auferlegten Ausreiseverpflichtung nicht (freiwillig) nachkommt. Nur für den Fall der Erlassung 
eines den Aufenthalt des Fremden beendenden Titels besteht (unbeschadet der sonstigen Zuständigkeit der 
Sicherheitsbehörde für Aufenthaltsbeendigungen von Fremden) für diesen Fremden nach Abschluss seines 
Asylverfahrens die gesetzliche Verpflichtung Österreich binnen 14 Tagen bzw. unverzüglich zu verlassen und 
können Organe des öffentlichen Sicherheitsdienste nur diesfalls im Falle der Weigerung im Auftrage der 
Sicherheitsbehörde diese im öffentlichen Interesse notwendige Aufenthaltsbeendigung auch mit behördlicher 
Befehls- und Zwangsgewalt (§ 46 FPG) durchführen. 
 

4.2. Die geordnete Zuwanderung von Fremden ist auch für das wirtschaftliche Wohl des Landes (vgl zB EGMR 
31.7.2008, Darren Omoregie u.a. gg. Norwegen) von besonderer Bedeutung, da diese sowohl für den geordneten 
Arbeitsmarkt als auch für das Sozial- und Gesundheitssystem erhebliche Auswirkung hat. 
 

Es entspricht der allgemeinen Lebenserfahrung, dass insbesondere bei nicht rechtmäßig im Bundesgebiet 
aufhältigen Fremden, welche daher auch grds. über keine arbeitsrechtliche Berechtigung verfügen, idR die reale 
Gefahr besteht, dass sie zur Finanzierung ihres Lebensunterhaltes in die gesellschaftlich unerwünschte, aber 
doch real vorhandene Schattenwirtschaft ausweichen, was wiederum erhebliche Folgewirkungen auf den 
offiziellen Arbeitsmarkt, das Sozialsystem und damit auf das wirtschaftliche Wohl des Landes hat (vgl. ÖJZ 
2007/74, Peter Chvosta, Die Ausweisung von Asylwerbern und Art 8 EMRK, S 857 mwN). 
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5. Im Einzelnen ergibt sich unter zentraler Beachtung der in § 10 

(2) 2 AsylG genannten Determinanten Folgendes: 
 

 - Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt rechtswidrig war: 
 

Die beschwerdeführende Partei reiste nicht rechtmäßig am 18.10.2011 in das Bundesgebiet ein. 
 

Ab Stellung des Antrages auf internationalen Schutz am gleichen Tag hatte die beschwerdeführende Partei eine 
vorläufige Aufenthaltsberechtigung gem. AsylG. 
 

Nach Abweisung dieses Antrages und Verfügung einer asylrechtlichen Ausweisung durch das BAA am 
27.1.2012 wurde die vorläufige Aufenthaltsberechtigung durch Einbringung der Beschwerde beim AsylGH für 
die Dauer des Beschwerdeverfahrens verlängert. 
 

Abgesehen von der aus der bloßen Asylantragstellung resultierenden vorläufigen Aufenthaltsberechtigung für 
die Dauer des Verfahrens kam nicht hervor, dass die beschwerdeführende Partei zu irgendeinem Zeitpunkt über 
einen anderen Aufenthaltstitel im Bundesgebiet verfügt hätte. 
 

Es kam nicht hervor, dass die beschwerdeführende Partei zu irgendeiner Zeit versucht hätte unter Einhaltung des 
geltenden Einreise- bzw. Aufenthaltsrechtes nach Österreich zu gelangen. 
 

 - das tatsächliche Bestehen eines Privatlebens 
 

Auf Grund der Dauer des Aufenthaltes im Bundesgebiet kann der allgemeinen Lebenserfahrung nach von 
gewissen, für diese Dauer üblichen, privaten Anknüpfungspunkten in Österreich ausgegangen werden. Darüber 
hinausgehende Umstände, die in der persönlichen Sphäre der bP liegen, wurden nicht mitgeteilt. Der Datenbank 
der GVS ist zu entnehmen, dass sie Leistungen aus der Grundversorgung erhält. Eine Erwerbstätigkeit kann 
dieser nicht entnommen werden. 
 

 - die Schutzwürdigkeit des Privatlebens 
 

die Frage, ob das Privatleben zu einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren 
Aufenthaltstaates bewusst waren 
 

Die privaten Anknüpfungspunkte in Österreich wurden zur Gänze in einer Zeit erlangt, in der der Aufenthalt 
durch die bloß vorläufige Aufenthaltsberechtigung für die Dauer des Asylverfahrens stets prekär war. 
 

Die überwiegenden Anknüpfungspunkte wurden aus zeitlicher Sicht nach Erlassung der abweislichen 
Entscheidung über den Antrag auf internationalen Schutz samt damit verbundener zielstaatsgerichteter 
Ausweisungsentscheidung erlangt. Einem Asylwerber muss (spätestens) nach der erstinstanzlichen Abweisung 
seines Asylantrages - auch wenn er subjektiv Hoffnungen auf ein positives Verfahrensende haben sollte - im 
Hinblick auf die negative behördliche Beurteilung des Antrages von einem nicht gesicherten weiteren Aufenthalt 
ausgehen [Hinweis E 25. März 2010, 2010/21/0064 bis 0068] (VwGH 29.4.2010, 2010/21/0085). Weiters 
kommt hinzu, dass davon auszugehen ist, dass dieser als unbegründet zu erachtende Asylantrag zudem 
hinsichtlich der Fluchtgründe auf falsche Gegebenheiten gestützt und damit versucht wurde die Asylinstanzen zu 
täuschen. 
 

Nach der erstinstanzlichen Entscheidung war der weitere Aufenthalt lediglich durch Ergreifung eines 
Rechtsmittels gegen diese Entscheidung und der dadurch bedingten Verlängerung der vorläufigen 
Aufenthaltsberechtigung möglich. 
 

 - Grad der Integration 
 

Über das übliche Maß hinausgehende Integrationsbemühungen oder gar Erfolge wurden weder mitgeteilt noch 
sonst amtswegig bekannt. 
 

Es kam im Verfahren nicht hervor, dass die beschwerdeführende Partei im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten, etwa gemeinnützige Arbeiten gem. § 7 GVG-B gegen einen Anerkennungsbeitrag, 
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unselbständige Erwerbstätigkeit im Bereich Saisonarbeit bzw. im Rahmen des Ausländerbeschäftigungsgesetz 
gegen Entgelt oder als selbständig Erwerbstätige legal Beschäftigung im Bundesgebiet aufnahm. 
 

Der Grundversorgungsdatenbank ist zu entnehmen, dass die beschwerdeführende Partei seit Asylantragstellung 
vom österreichischen Staat versorgt wird. 
 

 - Bindungen zum Herkunftsstaat 
 

Die beschwerdeführende Partei ist in Pakistan geboren, absolvierte dort ihre Schulzeit, spricht die Sprache der 
dortigen Majoritätsbevölkerung und hat ihr überwiegendes Leben in diesem Staat verbracht. Sie verfügt dort 
auch noch über ein familiäres Netz. Die bP hat bei weitem ihr bisheriges Leben überwiegend in Pakistan 
verbracht. 
 

Es kann somit nicht davon ausgegangen werden, dass die beschwerdeführende Partei als von Pakistan entwurzelt 
zu betrachten wäre. 
 

 - strafrechtliche Unbescholtenheit 
 

In der Datenbank des österreichischen Strafregisters scheinen keine Vormerkungen wegen gerichtlicher 
Verurteilungen auf. 
 

 - Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-. Fremdenpolizei- und 
Einwanderungsrechts 

 

Die beschwerdeführende Partei reiste nicht rechtmäßig in das Bundesgebiet ein (§ 120 FPG) was grds. als 
relevanter Verstoß gegen das Einwanderungsrecht in die Interessensabwägung einzubeziehen ist (vgl. zB. 
VwGH 25.02.2010, 2009/21/0165; 25.02.2010, 2009/21/0070). 
 

Sie legalisierte ihren Aufenthalt erst durch die Stellung des Antrages auf internationalen Schutz. 
 

Die beschwerdeführende Partei verletzte trotz nachweislicher wiederholter Belehrung durch die 
nichtwahrheitsgemäße Begründung ihres Antrages auf internationalen Schutz ihre Mitwirkungsverpflichtung im 
Asylverfahren (§ 15 AsylG). 
 

 - mögliches Organisationsverschulden durch die handelnden Behörden in Bezug auf die Verfahrensdauer 
 

Das Asylverfahren wurde vor beiden Instanzen ohne größere Unterbrechungen durchgeführt. 
 

Die bP ist der Ausweisungsentscheidung des BAA in der Beschwerde inhaltlich nicht konkret und substantiiert 
entgegen getreten. Es wurde im Beschwerdeverfahren von ihr kein anderweitiger und relevanter Sachverhalt 
betreffend Privat- und Familienleben geltend gemacht hat (vgl. die Ausführungen zur initiativen Vorlage- bzw. 
Mitteilungspflicht von in der persönlichen Sphäre liegenden und für dieses Verfahren relevanten Umstände iSd § 
15 Abs 1 Z 4 AsylG unter II.3.). 
 

Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass die Anknüpfungspunkte zu bzw. in Österreich während eines 
Zeitraumes erlangt wurden, in dem der Aufenthaltsstatus stets ungewiss war, was der beschwerdeführenden 
Partei auch bewusst sein musste. 
 

Hinzu kommt erschwerend, dass der Asylantrag von vornherein unbegründet war, sie die Asylbehörden 
offensichtlich durch Behauptung falscher Tatsachen versuchte in die Irre zu führen, um unberechtigt einen 
Aufenthaltstitel über das Asylverfahren zu erlangen. Erst durch Missachtung der österreichischen Rechtsordnung 
konnte sich die Partei diese Vorteile verschaffen. 
 

Das Verhalten im Asylverfahren, also konkret vor den staatlichen Behörden des Aufnahmestaates, kann bei einer 
Bewertung der Integration in Österreich nicht ausgeblendet werden. Gegenständlich führt dies somit zu einer 
wesentlichen Minderung der privaten Interessen der beschwerdeführenden Partei und zu einer Stärkung der 
genannten öffentlichen Interessen. 
 

Zu bedenken ist auch, dass der beschwerdeführenden Partei spätestens seit der negativen erstinstanzlichen 
Entscheidung bewusst sein musste, dass sie mit ihren Täuschungen im Asylverfahren keine begründete Aussicht 
auf Erlangung eines dauerhaften Aufenthaltes über das Asylverfahren erlangen konnte. 
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Die strafrechtliche Unbescholtenheit wirkt sich in der Bewertung neutral aus und führt nicht zur Verstärkung 
privaten Interessen. 
 

Unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände und unter Einbeziehung der oa. Judikatur der Höchstgerichte 
ist gegenständlich ein überwiegendes öffentliches Interesse - nämlich die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung, konkret das öffentliche Interesse an der Aufrechterhaltung und Stärkung der Einwanderungskontrolle, 
das wirtschaftliche Wohl des Landes sowie zur Verhinderung von strafbaren Handlungen insbesondere in Bezug 
auf den verwaltungsstrafrechtlich pönalisierten, nicht rechtmäßigen Aufenthalt von Fremden im Bundesgebiet, 
an der Aufenthaltsbeendigung der beschwerdeführenden Partei festzustellen, das ihre Interessen an einem 
Verbleib in Österreich überwiegt. Die Ausweisung ist daher als notwendig und nicht unverhältnismäßig zu 
erachten (vgl. zB vergleichsweise Ablehungsbeschluss des VfGH vom 28.4.2009, Zl U 718/09-3 zu AsylGH 
vom 26.1.2009, Zl E9 218.269-2/2008-5E [achteinhalbjähriger Aufenthalt, rel. Privatleben, Freundin, legale 
Erwerbstätigkeit, unbescholten, lange Verfahrensdauer, rechtsmißbr. Asylantrag]). 
 

Zu berücksichtigen war dabei auch, dass trotz dieser Verpflichtung Österreich zu verlassen, es der über kein 
Aufenthaltsrecht in Österreich verfügenden beschwerdeführenden Partei frei steht auf gesetzeskonforme Weise 
vom Ausland aus einen Antrag auf einen Einreise- bzw. Aufenthaltstitel zu stellen, die Entscheidung darüber 
dort abzuwarten und Österreich damit in die Lage zu versetzen eine im öffentlichen Interesse notwendige und 
wirksame Zuwanderungskontrolle von Fremden zu vollziehen. Die Ausweisung ist - durch diese grundsätzlich 
gegebene Rückkehrmöglichkeit - in ihrer Intensität auch kein so gravierender Eingriff wie etwa eine befristete 
oder gar unbefristete (fremdenpolizeiliches) Rückkehrentscheidung. 
 

Die persönlichen Bindungen in Österreich lassen keine besonderen Umstände im Sinn des Art. 8 EMRK 
erkennen, die es der beschwerdeführenden Partei schlichtweg unzumutbar machen würde, auch nur für die Dauer 
eines ordnungsgemäß geführten Aufenthalts- bzw. Niederlassungsverfahrens in ihr Heimatland zurückzukehren 
(vgl. zB. VwGH 25.02.2010, 2008/18/0332; 25.02.2010, 2008/18/0411; 25.02.2010, 2010/18/0016; 21.01.2010, 
2009/18/0258; 21.01.2010, 2009/18/0503; 13.04.2010, 2010/18/0087; 30.04.2010, 2010/18/0111; 30.08.2011, 
2009/21/0015), wobei bei der Ausweisungsentscheidung mangels gesetzlicher Anordnung hier nicht auf das 
mögliche Ergebnis eines nach einem anderen Gesetz durchzuführenden (Einreise- bzw. Aufenthalts)Verfahrens 
Bedacht zu nehmen ist (vgl. VwGH 18.9.1995, 94/18/0376). 
 

Könnte sich ein Fremder nunmehr in einer solchen Situation erfolgreich auf sein Privatleben berufen, würde dies 
darüber hinaus dazu führen, dass einwanderungswillige Fremde, welche die unbegründete bzw. 
rechtsmissbräuchliche Asylantragstellung, allenfalls in Verbindung mit einer illegalen Einreise in das 
österreichische Bundesgebiet, in Kenntnis der Unbegründetheit bzw. Rechtsmissbräuchlichkeit des Antrages 
unterlassen und in rechtskonformer Art und Weise vom Ausland aus ihren Antrag auf Erteilung eines Einreise- 
bzw. Aufenthaltstitels stellen, sowie die Entscheidung auch dort abwarten, letztlich schlechter gestellt wären, als 
jene Fremde, welche, einer geordneten Zuwanderung widersprechend, genau zu diesen verpönten Mitteln 
greifen, um ohne jeden sonstigen anerkannten Rechtsgrund den Aufenthalt in Österreich zu erzwingen bzw. zu 
legalisieren. Dies würde in letzter Konsequenz wohl zu einer unsachlichen Differenzierung der 
einwanderungswilligen Fremden untereinander führen (vgl. Estoppel-Prinzip bzw. den allgemein anerkannten 
Rechtsgrundsatz, wonach aus einer unter Missachtung der Rechtsordnung geschaffenen Situation keine Vorteile 
gezogen werden dürfen [VwGH 11.12.2003, 2003/07/0007]) und würde angesichts der Publizitätswirksamkeit 
der Asylentscheidungen wohl den Nachzieheffekt für andere einwanderungwillige Fremde in Richtung nicht 
rechtmäßiger Zuwanderung in Verbindung mit rechtsmißbräuchlicher, unbegründeter Asylantragstellung noch 
zusätzlich verstärken. 
 

6. Es ergaben sich im Verfahren keine begründeten und glaubhaften Hinweise auf die Notwendigkeit eines 
Aufschubs, weil etwa die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person der 
beschwerdeführenden Partei liegen, eine Verletzung von Art 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von 
Dauer wären. (§ 10 Abs 3 AsylG 2005). 
 

7. Es war unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände daher zu Recht eine Ausweisung zu verfügen, die 
Entscheidung des BAA im Ergebnis zu bestätigen und die Beschwerde somit hinsichtlich Spruchpunkt III. 
abzuweisen. 
 

III. Gemäß § 41 Abs 7 AsylG 2005 kann eine mündliche Verhandlung unterbleiben, wenn der Sachverhalt aus 
der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen 
zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen nicht den Tatsachen entspricht. Im Übrigen gilt § 67 d AVG. 
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Im gegenständlichen Fall konnte das Unterlassen der mündlichen Verhandlung auf die 1. und ergänzend auch 
auf die 2. Fallvariante gestützt werden. Der Sachverhalt konnte aus der Aktenlage in Verbindung mit der 
Beschwerde als geklärt erachtet werden, da dieser nach einem grds. ordnungsgemäßen Ermittlungsverfahren 
durch die belangte Behörde nach schlüssiger Beweiswürdigung festgestellt und dieser in der Beschwerde auch 
nicht konkret und substantiiert entgegen getreten wurde. Weder war der Sachverhalt in wesentlichen Punkten 
ergänzungsbedürftig noch erschien er in entscheidenden Punkten als nicht richtig. Rechtlich relevante und 
zulässige Neuerungen wurden nicht vorgetragen. 
 

Soweit die bP die Durchführung einer Beschwerdeverhandlung beantragte ist anzuführen, dass sie schon im 
Hinblick auf das Neuerungsverbot in der Beschwerde konkret darzulegen hat, was ihre nochmalige Einvernahme 
an diesen Widersprüchen bzw. Unplausibilitäten hätte ändern können bzw. welche für dieses Verfahren 
wesentlichen Umstände dadurch noch konkret hervorgekommen hätten können, (zB. VwGH 4.7.1994, 
94/19/0337), wodurch es an einer erforderlichen Relevanzdarstellung fehlt. 
 

Im konkreten Fall ergibt sich aus den bisherigen Ermittlungen für den erkennenden Asylgerichtshof auch 
zweifelsfrei, dass das Vorbringen im dargestellten Ausmaß nicht den Tatsachen entspricht. Es konnte daher eine 
mündliche Verhandlung unterbleiben. 


